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Artikd 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1997 (GBI. S. 521),
Artikd 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (GBI. S. 760),
Artikd 1 des Gesetzes vom 29. Oktober 2003 (GBI. S. 695),
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ERSTER TEIL — Allgemeine Vorschriften

8§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt fur bauliche Anlagen und Bauprodukte. Es gilt auch fir Grundstiicke, andere Anlagen und
Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt
werden. Es gilt ferner fiir Anlagen nach Absatz 2, soweit an sie Anforderungen auf Grund von 8 74 gestellt wer-
den.

(2) Dieses Gesetz gilt
1. be offentlichen Verkehrsanlagen nur fir Gebaude,

2. bei den der Aufsicht der Wasserbehorden unterliegenden Anlagen nur fiir Gebaude, Uberbriickungen, Ab-
wasseranlagen, Wasserbehélter, Pumpwerke, Schachtbrunnen, ortsfeste Behélter fir Treibstoffe, Ole und
andere wassergeféhrdende Stoffe, sowie fir Abwasserleitungen auf Baugrundstiicken,

3. be den der Aufsicht der Bergbehtrden unterliegenden Anlagen nur fir oberirdische Gebdude,
4. bei Leitungen aler Art nur fir solche auf Baugrundstiicken.
Es gilt nicht fir Krdne und Krananlagen.

§ 2 Begriffe

(1) Bauliche Anlagen sind unmittelbar mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen.
Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden
ruht oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, Gberwiegend ortsfest benutzt zu
werden. Als bauliche Anlagen gelten auch

Aufschittungen und Abgrabungen,
Ausstellungs-, Abstell- und Lagerplétze,
Camping-, Wochenend- und Zeltpldtze,
Sport- und Spiefléachen,

Freizeit- und Vergniigungsparks,
Stellplétze.
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(2) Gebaude sind selbstandig benutzbare, tiberdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden kon-
nen und geeignet sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.

(3) Wohngebaude sind Gebdude, die Uberwiegend der Wohnnutzung dienen und aufRer Wohnungen allenfalls
Réaume fir die Berufsausiibung freiberuflich oder in &hnlicher Art Tétiger sowie die zugehdrigen Garagen und
Nebenrdume enthalten.

(4) Gebaude werden in folgende Gebdudekl assen eingeteilt:
1. Gebaudeklasse 1:

freistehende Gebaude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt
nicht mehr als 400 m? und freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebaude,

2. Gebaudeklasse 2:

Gebdude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwel Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr
als 400 nv,

3. Gebéudeklasse 3:

sonstige Gebaude mit einer Héhe biszu 7 m,
4. Gebaudeklasse 4

Gebdude mit einer Hohe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 mz,
5. Gebéudeklasse 5:

sonstige Gebaude einschliefdlich unterirdischer Gebaude.



Hohe im Sinne des Satzes 1 ist das Mal’ der Fuf3bodenoberkante des hdchstgelegenen Geschosses, in dem ein
Aufenthaltsraum moglich ist, Uber der Geldndeoberfléche im Mittel. Grundflachen im Sinne dieses Gesetzes sind
die Brutto-Grundflachen; bel der Berechnung der Brutto-Grundfl&chen von Nutzungseinheiten nach Satz 1 blei-
ben Flachen in Kellergeschossen aul3er Betracht.

(5) Geschosse sind aberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,4 m Uber die
Gel andeoberflache hinausragen; im Ubrigen sind sie Kellergeschosse. Hohlrdume zwischen der obersten Decke
und der Bedachung, in denen Aufenthaltsr&ume nicht méglich sind, sind keine Geschosse.

(6) Vollgeschosse sind Geschosse, die mehr s 1,4 m tiber die im Mittel gemessene Gel @ndeoberfléche hinaus-
ragen und, von Oberkante Fuf®oden bis Oberkante Ful3boden der dariiberliegenden Decke oder bis Oberkante
Dachhaut des dariberliegenden Daches gemessen, mindestens 2,3 m hoch sind. Dieim Mittel gemessene Gelén-
deoberfléche ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Hohenlage der Geldndeoberfldche an den Gebaude-
ecken. Keine Vollgeschosse sind

1. Geschosse, die ausschliefdlich der Unterbringung von haustechnischen Anlagen und Feuerungsanlagen die-
nen,

2. oberste Geschosse, bel denen die Hohe von 2,3 m Uber weniger alsdrel Viertel der Grundflache des darun-
terliegenden Geschosses vorhanden ist.

Hohlrdume zwischen der obersten Decke und dem Dach, deren lichte Hohe geringer i, as sie fir Aufenthalts-

réume nach 8 34 Abs. 1 erforderlich ist, sowie offene Emporen bis zu einer Grundfléche von 20 m? bleiben auf3er

Betracht.

(7) Aufenthaltsrdume sind R&ume, die zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder
geeignet Sind.

(8) Stellplétze sind Flachen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen auf3erhalb der dffentlichen Verkehrsflachen
dienen. Garagen sind Gebadude oder Gebdudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen und Fahrrddern. Aus-
stellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerrdaume sind keine Stellplédtze oder Garagen.

(9) Anlagen der AulBRenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortlich gebundenen Einrichtungen, die der Ankindi-
gung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom 6ffentlichen Verkehrsraum aus
sichtbar sind. Hierzu gehdren vor allem Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukasten
sowie fur Anschlége oder Lichtwerbung bestimmte Sdulen, Tafeln und Flachen. Keine Werbeanlagen im Sinne
dieses Gesetzes sind

1. Werbeanlagen, die im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen oder Abstimmungen angebracht oder aufge-
stellt werden, wahrend der Dauer des Wahlkampfes,

Werbeanlagen in Form von Anschl&gen,

Werbeanlagen an Baustellen, soweit sie sich auf das Vorhaben beziehen,

Lichtwerbungen an Saulen, Tafeln oder Flachen, die allgemein dafiir baurechtlich genehmigt sind,
Auslagen und Dekorationen in Schaufenstern und Schaukasten,

Werbemittel an Verkaufsstellen flir Zeitungen und Zeitschriften.

o g~ WD

(10) Bauprodukte sind

1. Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen sowie Bausitze gemald Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Mérz 2011 zur Festlegung harmoni-
sierter Bedingungen fur die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG
des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011, S. 5, ber. ABI. L 103 vom 12.4.2013, S. 10), die zuletzt durch Delegier-
te Verordnung (EU) Nr. 574/2014 (ABI. L 159 vom 28.5.2014, S. 41) gedndert worden ist, die hergestellt
werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden,

2. aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen sowie Bausdtzen gemald Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem Erdboden verbunden zu werden,
und deren Verwendung sich auf die Anforderungen nach 8 3 Absatz 1 Satz 1 auswirken kann.

(11) Bauart ist das Zusammenfiigen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anla-
gen.

(12) Feuerstétten sind Anlagen oder Einrichtungen, die in oder an Gebauden ortsfest benutzt werden und dazu
bestimmt sind, durch Verbrennung Wéarme zu erzeugen.



(13) Es stehen gleich

1. der Errichtung das Herstellen, Aufstellen, Anbringen, Einbauen, Einrichten, Ingtandhalten, Andern und die
Nutzungsénderung,

2. dem Abbruch das Beseitigen, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(14) Mal3gebend sind in den Absétzen 4, 5 und 6 Satz 1 und 3 die Rohbaumalie.

8 3 Allgemeine Anfor derungen

(1) Bauliche Anlagen sowie Grundstiicke, andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne von 8 1 Abs. 1 Satz 2
sind so anzuordnen und zu errichten, dass die offentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Ge-
sundheit oder die natirlichen Lebensgrundlagen, nicht bedroht werden und dass sie ihrem Zweck entsprechend
ohne Misssténde benutzbar sind; dabel sind die Grundanforderungen an Bauwerke gemal3 Anhang | der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011 zu beriicksichtigen. Fiir den Abbruch baulicher Anlagen gilt dies entsprechend.

(2) In die Planung von Geb&duden sind die Belange von Personen mit kleinen Kindern, Menschen mit Behinde-
rung und alten Menschen nach Mdglichkeit einzubeziehen.

ZWEITER TEIL —Das Grundstiick und seine Bebauung

8 4 Bebauung der Grundstiicke

(1) Gebéude durfen nur errichtet werden, wenn das Grundstiick in angemessener Breite an einer befahrbaren
offentlichen Verkehrsflache liegt oder eine befahrbare, 6ffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrba-
ren offentlichen Verkehrsflache hat; bei Wohnwegen kann auf die Befahrbarkeit verzichtet werden, wenn keine
Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen.

(2) Die Errichtung eines Gebaudes auf mehreren Grundstiicken ist zulassig, wenn durch Baulast gesichert ist,
dass keine Verhatnisse eintreten konnen, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen.

(3) Bauliche Anlagen mit Feuerstdtten miissen von Waldern, Mooren und Heiden mindestens 30 m entfernt sein;
die gleiche Entfernung ist mit Gebduden von Wéaldern sowie mit Wédern von Gebduden einzuhalten. Dies gilt
nicht fir Gebaude, die nach den Festsetzungen des Bebauungsplans mit einem geringeren Abstand als nach Satz
1 zulassig sind, sowie fur bauliche Anderungen rechtméafig bestenender baulicher Anlagen. Ausnahmen konnen
zugelassen werden. Groliere Absténde kdnnen verlangt werden, soweit dies wegen des Brandschutzes oder zur
Sicherheit der Gebaude erforderlich ist.

§ 5 Abstandsflachen

(1) Vor den Aulenwénden von baulichen Anlagen missen Abstandsflachen liegen, die von oberirdischen bauli-

chen Anlagen freizuhalten sind. Eine Abstandsfléche ist nicht erforderlich vor Aulenwénden an Grundstiicks-

grenzen, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften

1. an die Grenze gebaut werden muss, es sei denn, die vorhandene Bebauung erfordert eine Abstandsfléche,
oder

2. an die Grenze gebaut werden darf und offentlich-rechtlich gesichert ist, dass auf dem Nachbargrundstiick
ebenfalls an die Grenze gebaut wird.

Die offentlich-rechtliche Sicherung ist nicht erforderlich, wenn nach den Festsetzungen einer abweichenden

Bauwei se unabhangig von der Bebauung auf dem Nachbargrundstiick an die Grenze gebaut werden darf.

(2) Die Abstandsflachen missen auf dem Grundstiick selbst liegen. Sie dirfen auch auf 6ffentlichen Verkehrs-
flachen, offentlichen Grinflachen und offentlichen Wasserflachen liegen, bei beidseitig anbaubaren Flachen
jedoch nur bis zu deren Mitte.

(3) Die Abstandsflachen dirfen sich nicht tiberdecken. Dies gilt nicht fir Abstandsflachen von Aulenwanden,
diein eéinem Winke von mehr as 75° zueinander stehen.



(4) Die Tiefe der Abstandsflache bemisst sich nach der Wandhohe; sie wird senkrecht zur jeweiligen Wand ge-
messen. Als Wandhohe gilt das Mal3 vom Schnittpunkt der Wand mit der Gel@ndeoberflache bis zum Schnitt-
punkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Ergeben sich bei einer Wand durch
die Geldndeoberflache unterschiedliche Hohen, ist die im Mittel gemessene Wandhohe maligebend. Sie ergibt
sich aus dem arithmetischen Mittel der Hohenlage an den Eckpunkten der baulichen Anlage; liegen bel einer
Wand die Schnittpunkte mit der Dachhaut oder die oberen Abschliisse verschieden hoch, gilt dies fir den jewei-
ligen Wandabschnitt. Mal3gebend ist die tatsachliche Geldndeoberfldche nach Ausfiihrung des Bauvorhabens,
soweit sie nicht zur Verringerung der Abstandsflachen angelegt wird oder wurde.

(5) Auf die Wandhthe werden angerechnet

1. die H6he von Dachern oder Dachaufbauten mit einer Neigung von mehr als 70° voll und von mehr als 45°
zu einem Viertd,

2. die Hohe einer Giebelflache zur Halfte des Verhdtnisses, in dem ihre tatséchliche Flache zur gedachten
Gesamtflache einer rechteckigen Wand mit denselben Maximal abmessungen steht; die Giebel flache beginnt
an der Horizontalen durch den untersten Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut,

3. bel Windenergieanlagen nur die Hohe bis zur Rotorachse, wobel die Tiefe der Abstandsfléche mindestens
der Lange des Rotorradius entsprechen muss.

(6) Bei der Bemessung der Abstandsfléche bleiben auler Betracht

1. untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorspriinge, Eingangs- und Terrassentiberdachungen, wenn sie
nicht mehr als 1,5 m vor die Auf3enwand vortreten,

2. Vorbauten wie Wande, Erker, Balkone, Tir- und Fenstervorbauten, wenn sie nicht breiter als 5 m sind, nicht
mehr ads 1,5 m vortreten

und von Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt bleiben.

Aulerdem bleibt die nachtragliche Wérmeddmmung eines bestehenden Gebaudes aul3er Betracht, wenn sie nicht
mehr as 0,25 m vor die AuRenwand tritt.

(7) Die Tiefe der Abstandsfl&chen betrégt
1. allgemein 0,4 der Wandhohe,
2. in Kerngebieten, Dorfgebieten und in besonderen Wohngebieten 0,2 der Wandhdhe,

3. in Gewerbegebieten und in Industriegebieten, sowiein Sondergebieten, die nicht der Erholung dienen, 0,125
der Wandhohe.

Siedarf jedoch 2,5m, bei Wénden bis5 m Breite 2 m nicht unterschreiten.

8 6 Abstandsflachen in Sonderfallen

(1) In den Abstandsflachen baulicher Anlagen sowie ohne elgene Abstandsflachen sind zulssig:

1. Gebaude oder Gebaudeteile, die eine Wandhthe von nicht mehr al's 1 m haben,

2. Garagen, Gewéchshduser und Gebdude ohne Aufenthaltsr@ume mit einer Wandhdhe bis 3 m und einer
Wandfl&ache bis 25 m?,

3. bauliche Anlagen, die keine Gebdude sind, soweit sie nicht héher als 2,5 m sind oder ihre Wandfl&che nicht
mehr a's 25 m? betragt,

4. landwirtschaftliche Gewéchshauser, die nicht unter Nummer 2 fallen, soweit sie mindestens 1 m Abstand zu
Nachbargrenzen einhalten.

Fir die Ermittlung der Wandhohe nach Satz 1 Nr. 2 ist der hochste Punkt der Geldndeoberfléche zugrunde zu
legen. Die Grenzbebauung im Falle des Satzes 1 Nr. 2 darf entlang den einzelnen Nachbargrenzen 9 m und ins-
gesamt 15 m nicht Uberschreiten.

(2) Werden mit Gebauden oder Gebaudeteilen nach Absatz 1 dennoch Abstandsfléchen eingehalten, so miissen
sie gegentiber Nachbargrenzen eine Tiefe von mindestens 0,5 m haben.

(3) Geringere Tiefen der Abstandsfl&chen sind zuzulassen, wenn

1. in Uberwiegend bebauten Gebieten die Gestaltung des Strallenbildes oder besondere drtliche Verhdtnisse
dies erfordern oder

2. Beeuchtung mit Tagedlicht sowie BelUftung in ausreichendem Mal3e gewéhrleistet bleiben, Grinde des
Brandschutzes nicht entgegenstehen und nachbarliche Belange nicht erheblich beeintrachtigt werden.



In den Fallen der Nummer 1 kénnen geringere Tiefen der Abstandsfléchen auch verlangt werden.

8§ 7 Ubernahme von Abstanden und Abstandsflachen auf Nachbar grundstiicke

Soweit nach diesem Gesetz oder nach Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes Abstande und Abstandsfléchen
auf dem Grundstiick selbst liegen miissen, dirfen sie sich ganz oder teilweise auf andere Grundstiicke erstrecken,
wenn durch Baulast gesichert ist, dass sie nicht Uberbaut werden und auf die auf diesen Grundstticken erforderli-
chen Abstandsflachen nicht angerechnet werden. Vorschriften, nach denen in den Abstandsflachen bauliche
Anlagen zul&ssig sind oder ausnahmswei se zugel assen werden konnen, bleiben unberthrt.

§ 8 Tellung von Grundstiicken

(1) Durch die Teilung eines Grundstiicks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist, dirfen keine Verhét-
nisse geschaffen werden, die Vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes widersprechen.

(2) Die geplante Teilung eines Grundstiicks nach Absatz 1 ist der unteren Baurechtsbehtrde zwel Wochen vor-
her anzuzeigen; § 19 Absatz 1 BauGB gilt entsprechend. Soll bei der Teilung von Vorschriften dieses Gesetzes
oder auf Grund dieses Gesetzes abgewichen werden, ist 8§ 56 entsprechend anzuwenden.

8 9 Nichtuber baute Flachen der bebauten Grundstiicke, Kinder spielplatze

(1) Die nichtiiberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke miissen Griinfl&chen sein, soweit diese Flachen nicht
fur eine andere zuldssige Verwendung benétigt werden. Ist eine Begriinung oder Bepflanzung der Grundstiicke
nicht oder nur sehr eingeschrankt maoglich, so sind die baulichen Anlagen zu begriinen, soweit ihre Beschaffen-
heit, Konstruktion und Gestaltung es zulassen und die Mal3nahme wirtschaftlich zumutbar ist.

(2) Bei der Errichtung von Gebduden mit mehr als zwei Wohnungen, die jeweils mindestens zwel Aufenthalts-
réume haben, ist auf dem Baugrundstiick oder in unmittelbarer Néhe auf einem anderen geeigneten Grundsttick,
dessen dauerhafte Nutzung fur diesen Zweck 6ffentlich-rechtlich gesichert sein muss, ein ausreichend grof3er
Spieplatz fur Kleinkinder anzulegen. Dies gilt nicht, wenn in unmittelbarer Néhe eine Gemeinschaftsanlage
geschaffen wird oder vorhanden ist oder wenn die Art der Wohnungen oder die Lage der Gebdude dies nicht
erfordern. Die Kinderspielplétze miissen stufenlos erreichbar sein; 8 39 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend Die Art,
Grofe und Ausstattung der Kinderspie plétze bestimmt sich nach der Zahl und Gréf3e der Wohnungen auf dem
Grundstiick. Fir bestehende Gebdude nach Satz 1 kann die Anlage von Kinderspielpldtzen verlangt werden,
wenn hierfiir geeignete nichtiiberbaute Flachen auf dem Grundstiick vorhanden sind oder ohne wesentliche An-
derung oder Abbruch baulicher Anlagen geschaffen werden kdnnen.

8§ 10 Hohenlage des Grundstiicks

Bel der Errichtung baulicher Anlagen kann verlangt werden, dass die Oberfl&che des Grundstiicks erhalten oder
ihre Hohenlage veréndert wird, um

1. eneVerunstaltung des Stral3en-, Orts- oder Landschaftshildes zu vermeiden oder zu beseitigen,

2. die Oberflache des Grundstiicks der Hohe der Verkehrsflache oder der Hohe der Nachbargrundstiicke anzu-
gleichen oder

3. Uberschiissigen Bodenaushub zu vermeiden.



DRITTER TEIL — Allgemeine Anfor der ungen an die Bauausfiihrung

§ 11 Gestaltung

(1) Bauliche Anlagen snd mit ihrer Umgebung so in Einklang zu bringen, dass se das Stralien-, Orts- oder
Landschaftshild nicht verunstalten oder deren beabsichtigte Gestaltung nicht beeintréchtigen. Auf Kultur- und
Naturdenkmale und auf erhaltenswerte Eigenarten der Umgebung ist Riicksicht zu nehmen.

(2) Bauliche Anlagen snd so zu gestalten, dass se nach Form, Mal3stab, Werkstoff, Farbe und Verhdtnis der
Baumassen und Bauteile zueinander nicht verunstaltet wirken.

(3) Die Absétze 1 und 2 gelten entsprechend fur

1. Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind,

2. Automaten, die vom &ffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind,
3. andere Anlagen und Grundstiicke im Sinnevon 8 1 Abs. 1 Satz 2.

(4) In reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten sind nur fir Anschlage
bestimmte Werbeanlagen sowie Werbeanlagen an der Stétte der Leistung zulssig.

8 12 Baustelle

(1) Baustellen sind so einzurichten, dass die baulichen Anlagen ordnungsgemal? errichtet oder abgebrochen wer-
den kénnen und Gefahren oder vermeidbare erhebliche Bel 8stigungen nicht entstehen.

(2) Bel der Ausfiihrung genehmigungspflichtiger Vorhaben hat der Bauherr an der Baustelle den von der Bau-
rechtsbehtrde nach § 59 Abs. 1 erteilten Baufreigabeschein anzubringen. Der Bauherr hat in den Baufreigabe-
schein Namen, Anschrift und Rufnummer der Unternehmer fir die Rohbauarbeiten spétestens bel Baubeginn
einzutragen; dies gilt nicht, wenn an der Baustelle ein besonderes Schild angebracht ist, das diese Angaben ent-
hélt. Der Baufreigabeschein muss dauerhaft, leicht lesbar und von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus sichtbar
angebracht sein.

(3) Bel Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren hat der Bauherr spétestens bei Baubeginn an der Baustelle dauer-
haft, leicht lesbar und von der 6ffentlichen Verkehrsflache sichtbar anzugeben:

1. DieBezeichnung desVorhabens,
2. den Namen und die Anschrift des Entwurfsverfassers und des Bauleiters,
3. den Namen, die Anschrift und die Rufnummer der Unternehmer fiir die Rohbauarbeiten.

(4) Baume, Hecken und songtige Bepflanzungen, die auf Grund anderer Rechtsvorschriften zu erhalten sind,
mussen wahrend der Bauausfiihrung geschiitzt werden.

8 13 Standsicher heit

(1) Bauliche Anlagen miissen sowohl im ganzen als auch in ihren einzelnen Teilen sowie fur sich allein standsi-
cher sein. Die Standscherheit muss auch wéhrend der Errichtung sowie bei der Durchfiihrung von Abbruchar-
beiten gewédhrleistet sein. Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragféhigkeit des Baugrundes
der Nachbargrundstiicke diirfen nicht gefahrdet werden.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile fir mehrere bauliche Anlagen it zuldssig, wenn durch Baulast und
technisch gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile beim Abbruch einer der aneinanderstof3enden baulichen
Anlagen gehen bleiben kénnen.

§ 14 Schutz baulicher Anlagen
(1) Gerdusche, Erschiitterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in einer baulichen Anlage

ausgehen, sind so zu ddmmen, dass Gefahren sowie erhebliche Nachteile oder Belastigungen nicht entstehen.
Gebaude miissen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben.



(2) Bauliche Anlagen miissen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuch-
tigkeit, pflanzliche und tierische Schédlinge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einflisse
Gefahren oder unzumutbare Belastigungen bei sachgerechtem Gebrauch nicht entstehen.

(3) Gebdude missen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhaltnissen entsprechenden Wéarmeschutz
haben.

8 15 Brandschutz

(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen und zu errichten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbrei-
tung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bel einem Brand die Rettung von Menschen
und Tieren sowie wirksame L dscharbeiten mdglich sind.

(2) Bauliche Anlagen, die besonders blitzgefdhrdet sind oder bel denen Blitzschlag zu schweren Folgen fihren
kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.

(3) Jede Nutzungseinheit muss in jedem Geschof3 mit Aufenthaltsrdumen Uber mindestens zwei voneinander
unabhéngige Rettungswege erreichbar sein; beide Rettungswege diirfen jedoch innerhalb eines Geschosses Uber
denselben notwendigen Hur fihren.

(4) Der erste Rettungsweg muss in Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, Uber eine notwendige
Treppe oder eine flache Rampe filhren. Der erste Rettungsweg fir einen Aufenthaltsraum darf nicht Uber einen
Raum mit erhthter Brandgefahr fuhren.

(5) Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgerdten der Feuerwehr
erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung
Uber einen sicher erreichbaren Treppenraum moglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen kénnen
(Sicherheitstreppenraum).

(6) Zur Durchftihrung wirksamer Ldsch- und Rettungsarbeiten durch die Feuerwehr miissen geeignete und von
offentlichen Verkehrsflachen erreichbare Aufstell- und Bewegungsflachen fir die erforderlichen Rettungsgeréte
vorhanden sein.

(7) Aufenthaltsrdume, in denen bestimmungsgemald Personen schlafen, sowie Rettungswege von solchen Auf-
enthaltsrdumen in derselben Nutzungseinheit sind jeweils mit mindestens einem Rauchwarnmelder auszugtatten.
Die Rauchwarnmelder miissen so eingebaut oder angebracht werden, dass Brandrauch frihzeitig erkannt und
gemeldet wird. Eigentimerinnen und Eigentiimer bereits bestehender Gebdude sind verpflichtet, diese bis zum
31. Dezember 2014 entsprechend auszustatten. Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt den unmitted -
baren Besitzern, es sei denn, der Eigentiimer tUbernimmt die Verpflichtung selbst.

(8) Gebaude zur Haltung von Tieren miissen tiber angemessene Einrichtungen zur Rettung der Tiere im Brand-
fall verfugen.
8§ 16 Verkehrssicher heit

(1) Bauliche Anlagen sowie die dem Verkehr dienenden, nichtiiberbauten Flachen von bebauten Grundstiicken
miissen verkehrssicher sain.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des offentlichen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen oder deren Nutzung
nicht geféhrdet werden.

(3) Umwehrungen miissen so beschaffen und angeordnet sein, dass sie Abstiirze verhindern und das Uberklettern
erschweren.
§ 16a Bauarten

(1) Bauarten dirfen nur angewendet werden, wenn bel ihrer Anwendung die baulichen Anlagen bel ordnungs-
gemaler Instandhatung wahrend einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen



dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes erfiillen und fur ihren Anwendungszweck tauglich sind.

(2) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen nach 8§ 73a Absatz 2 Nummer 2 oder 3 Buchstabe a we-
sentlich abweichen oder fir die es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt, dirfen bei der Errich-
tung, Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn fiir sie

1. eneallgemeine Bauartgenehmigung durch das Deutsche Ingtitut fir Bautechnik oder
2. enevorhabenbezogene Bauartgenehmigung durch die oberste Baurechtsbehtrde
erteilt wordenist. § 18 Absatz 2 bis 5 gilt entsprechend.

(3) Anstelle einer algemeinen Bauartgenehmigung gentigt ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis fur
Bauarten, wenn die Bauart nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden kann. In den Technischen
Baubestimmungen nach § 73a werden diese Bauarten mit der Angabe der mal3gebenden technischen Regeln
bekannt gemacht. § 19 Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste Baurechtsbehorde
im Einzelfall oder fir genau begrenzte Félle allgemein festlegen, dass eine Bauartgenehmigung nicht erforder-
lichist.

(5) Bauarten bediirfen einer Bestatigung ihrer Ubereingtimmung mit den Technischen Baubestimmungen nach
8§ 73a Absatz 2, den algemeinen Bauartgenehmigungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fir
Bauarten oder den vorhabenbezogenen Bauartgenenmigungen. Als Ubereingtimmung gilt auch eine Abwei-
chung, die nicht wesentlich ist. 8§ 21 Absatz 2 gilt fir den Anwender der Bauart entsprechend.

(6) Bel Bauarten, deren Anwendung in auRergewohnlichem Mal3 von der Sachkunde und Erfahrung der damit
betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhéngt, kann in der Bauartge-
nehmigung oder durch Rechtsverordnung der obersten Baurechtsbehdrde vorgeschrieben werden, dass der An-
wender Uber solche Fachkréafte und Vorrichtungen verfiigt und den Nachweis hiertiber gegeniiber einer Priifstelle
nach 8§ 24 Satz 1 Nummer 6 zu erbringen hat. In der Rechtsverordnung kénnen Mindestanforderungen an die
Ausbildung, die durch Prifung nachzuweisende Beféhigung und die Aushildungsstétten einschliefdich der Aner-
kennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(7) Fur Bauarten, die einer aul3ergewthnlichen Sorgfalt bei Ausfihrung oder Instandhaltung bediirfen, kann in
der Bauartgenenmigung oder durch Rechtsverordnung der obersten Baurechtsbehorde die Uberwachung dieser
Tétigkeiten durch eine Uberwachungsstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 5 vorgeschrieben werden.

VIERTER TEIL —Bauprodukte

§ 16b Allgemeine Anforderungen fir die Verwendung von Bauprodukten

(1) Bauprodukte dirfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei ord-
nungsgemalier 1nstandhaltung wahrend einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforde-
rungen dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes erfiillen und gebrauchstauglich sind.

(2) Bauprodukte, die den in Vorschriften eines anderen Mitgliedstaats der Europdischen Union, eines anderen
Vertragsstaats des Abkommens Uber den Européischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz oder der Tirkel ge-
nannten technischen Anforderungen entsprechen, dirfen verwendet werden, wenn das geforderte Schutzniveau
gemalR 8 3 Absatz 1 Satz 1 gleichermalien dauerhaft erreicht wird.

§ 16¢ Anforderungen fur die Verwendung von CE-gekennzeichneten Bauprodukten

Ein Bauprodukt, das die CE-Kennzeichnung tragt, darf verwendet werden, wenn die erklérten Leistungen denin
diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes festgelegten Anforderungen fir diese Verwendung entsprechen.
Die 88 17 bis 25 Absatz 1 gelten nicht fir Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung auf Grund der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 tragen.




8 17 Verwendbar keitsnachweise

(1) Ein Verwendbarkeitsnachweis (88 18 his 20) ist fir ein Bauprodukt erforderlich, wenn
1. eskeine Technische Baubestimmung und keine allgemein anerkannte Regel der Technik gibt,

2. das Bauprodukt von einer Technischen Baubestimmung nach § 73a Absatz 2 Nummer 3 wesentlich ab-
weicht oder

3. eneVerordnung nach 8§ 73 Absatz 7a es vorsieht.

(2) Ein Verwendbarkeitsnachweis ist nicht erforderlich fir ein Bauprodukt, das
1. von einer allgemein anerkannten Regel der Technik abweicht oder

2. fur die Erflllung der Anforderungen dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes nur eine untergeordne-
te Bedeutung hat.

(3) Die Technischen Baubestimmungen nach § 73a enthalten eine nicht abschlief3ende Liste von Bauprodukten,
die keines Verwendbarkeitsnachwei ses nach Absatz 1 bedurfen.

§ 18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Das Deutsche Ingtitut fir Bautechnik ertellt unter den Voraussetzungen des 8 17 Absatz 1 eine algemeine
bauaufsichtliche Zulassung fir Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 16b Absatz 1 nachge-
wiesen ig.

(2) Die zur Begriindung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufiigen. Soweit erforderlich, sind Probe-
stiicke vom Antragsteller zur Verfigung zu stellen oder durch Sachversténdige, die das Deutsche Institut fir
Bautechnik bestimmen kann, zu entnehmen oder Probeausfiinrungen unter Aufsicht der Sachverstandigen herzu-
stellen. Der Antrag kann zuriickgewiesen werden, wenn die Unterlagen unvollsténdig sind oder erhebliche Mén-
gel aufweisen.

(3) Das Deutsche Institut fur Bautechnik kann fir die Durchfiihrung der Priifung die sachversténdige Stelle und
fur Probeausfiihrungen die Ausfiihrungsstelle und Ausfiihrungszeit vorschreiben.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und fir eine bestimmte Frist erteilt, die in der
Regel funf Jahre betragt. Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden. Sie kann auf schriftlichen
Antrag in der Regel um funf Jahre verlangert werden; 8 62 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt. Das Deutsche Institut fir Bautechnik macht die
von ihm erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt &ffent-
lich bekannt. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Bundeslénder gelten auch im
Land Baden-Wrttemberg.

§ 19 Allgemeines bauaufsichtliches Pr tifzeugnis

(1) Bauprodukte, die nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden, bediirfen anstelle einer alge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines algemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses. Dies wird mit der
Angabe der mal3gebenden technischen Regeln in den Technischen Baubestimmungen nach § 73a bekanntge-
macht.

(2) Ein dlgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis wird von einer Prifstelle nach 8 24 Satz 1 Nummer 1 fir
Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 16b Absatz 1 nachgewiesen ist.
8§ 18 Absatz 2, 4 und 5 gilt entsprechend. Die Anerkennungsbehtrde fur Stellen nach § 24 Satz 1 Nummer 1
sowie § 73 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 kann algemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse zuriickneh-
men oder widerrufen; 88 48 und 49 des Landesverwal tungsverfahrensgesetzes finden Anwendung.



§ 20 Nachweis der Verwendbar keit von Bauprodukten im Einzelfall

Mit Zustimmung der obersten Baurechtsbehérde dirfen unter den Voraussetzungen des 8 17 Absatz 1 im Einzel-
fall Bauprodukte verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne des 8§ 16b Absatz 1 nachgewiesen ist.
Die Zustimmung kann auch fir mehrere vergleichbare Félle erteilt werden. Wenn Gefahren im Sinne des § 3
Absatz 1 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste Baurechtsbehérde im Einzelfall oder allgemein erkléren,
dass ihre Zustimmung nicht erforderlich ist.

§ 21 Uber einstimmungsbestétigung

(1) Bauprodukte bediirfen einer Bestdtigung ihrer Ubereinstimmung mit den Technischen Baubestimmungen
nach 8§ 73a Absatz 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; als Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht
wesentlich ist.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung erfolgt durch Ubereinstimmungserklarung des Herstellers (8 22).

(3) Die Ubereingimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(4) Das U-Zeichen it auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies
Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

(5) U-Zeichen aus anderen Bundes dndern und aus anderen Staaten gelten auch im Land Baden-Wiirttemberg.

§ 22 Ubereinstimmungser klarung des Herstellers

(1) Der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserklarung nur abgeben, wenn er durch werkseigene Produktions-
kontrolle sichergestellt hat, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den maf3gebenden technischen Regeln, der
allgemeinen bauaufsi chtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsi chtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung
im Einzelfall entspricht.

(2) In den Technischen Baubestimmungen nach § 73a, in den algemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, in den
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Priifung der
Bauprodukte durch eine Priifstelle vor Abgabe der Ubereinstimmungserklarung vorgeschrieben werden, wenn
dies zur Sicherung einer ordnungsgemali3en Herstellung erforderlich ist. In diesen Félen hat die Prifstelle das
Bauprodukt daraufhin zu Uberprifen, ob es den maf3gebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsi cht-
lichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

(3) In den Technischen Baubestimmungen nach 8 73a, in den allgemeinen bauaufsi chtlichen Zulassungen oder in
den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Zertifizierung vor Abgabe der Ubereinstimmungserklarung vorge-
schrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer ordnungsgemaélien Herstellung eines Bauproduktes erforder-
lich ist. Die oberste Baurechtsbehdrde kann im Einzelfall die Verwendung von Bauprodukten ohne Zertifizie-
rung gestatten, wenn nachgewiesen i, dass diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zulassungen, Prifzeug-
nissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 entsprechen.

(4) Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bediirfen nur einer Ubereinstimmungserkl&rung nach
Absatz 1, sofern nichts anderes bestimmt ist.

§ 23 Zertifizierung

(1) Dem Hersteller ist ein Ubereinstimmungszertifikat von einer Zertifizierungsstelle nach § 24 Satz 1
Nummer 3 zu erteilen, wenn das Bauprodukt

1. den Technischen Baubestimmungen nach § 73a Absatz 2, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,
dem algemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht und

2. ene werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdiberwachung nach Malgabe des Absatzes 2
unterliegt.



(2) Die Fremdiiberwachung ist von Uberwachungsstellen nach § 24 Satz 1 Nummer 4 durchzufiihren. Die
Fremdiberwachung hat regelméldig zu tiberprifen, ob das Bauprodukt den Technischen Baubestimmungen nach
8§ 73a Absatz 2, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis
oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

8§ 24 Priif-, Zertifizierungs- und Uber wachungsstellen

Die oberste Baurechtsbehérde kann eine natiirliche oder juristische Person als
1. Prufstelefir die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prifzeugnisse (8 19 Absatz 2),

2. Prifstelefur die Uberpriifung von Bauprodukten vor Abgabe der Ubereingtimmungserkl&rung
(8 22 Absatz 2),

Zertifizierungsstelle (8 23 Absatz 1),

Uberwachungsstelle fiir die Fremdiiberwachung (8 23 Absatz 2),
Uberwachungsstelle fiir die Uberwachung nach § 16a Absatz 7 und § 25 Absatz 2 oder
Prifstelle fir die Uberpriifung nach § 16a Absatz 6 und § 25 Absatz 1

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschéftigten nach ihrer Aushildung, Fachkenntnis, persdnlichen Zuver-
|&ssigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewahr dafr bieten, dass diese Aufgaben den &ffent-
lich-rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrgenommen werden, und wenn sie tber die erforderlichen Vor-
richtungen verfigen. Satz 1 ist entsprechend auf Behérden anzuwenden, wenn sie ausreichend mit geeigneten
Fachkréften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet snd. Die Anerkennung von Prif-,
Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen anderer Bundes ander gilt auch im Land Baden-Wiirttemberg.

o g ks~ w

§ 25 Besonder e Sachkunde- und Sor gfaltsanfor der ungen

(1) Bei Bauprodukten, deren Herstellung in aufRergewdhnlichem Mal3 von der Sachkunde und Erfahrung der
damit betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhéngt, kann in der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der obers-
ten Baurechtsbehdrde bestimmt werden, dass der Hersteller Uber solche Fachkréfte und Vorrichtungen verfigt
und den Nachweis hierliber gegeniiber einer Priifstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 6 zu erbringen hat. In der
Rechtsverordnung kénnen Mindestanforderungen an die Aushildung, die durch Prifung nachzuweisende Befé-
higung und die Ausbildungsstétten einschliefdlich der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(2) Fur Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen Verwendungszwecks
einer aulRergewohnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhaltung oder Reinigung bediirfen, kann in der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der
obersten Baurechtsbehorde die Uberwachung dieser Tatigkeiten durch eine Uberwachungsstelle nach § 24 Satz 1
Nummer 5 vorgeschrieben werden, soweit diese Tétigkeiten nicht bereits durch die Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 erfasst sind.

FUNFTER TEIL —Der Bau und seine Teile

§ 26 Allgemeine Anfor der ungen an das Brandver halten von Baustoffen und Bauteilen

(1) Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten unterschieden in
1. nichtbrennbare,

2. schwerentflammbare,

3. normalentflammbare.

Baustoffe, die nicht mindestens normal entflammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe), dirfen nicht verwendet
werden; dies gilt nicht, wenn siein Verbindung mit anderen Baustoffen nicht el chtentflammbar sind.

(2) Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfahigkeit unterschieden in
1. feuerbesténdige,
2. hochfeuerhemmende,



3. feuerhemmende;

die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bel tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicherheit

im Brandfall, bei raumabschliefRenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die Brandausbreitung. Bauteile

werden zusétzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die bei raum-
abschlief3enden Bauteilen zusétzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und die alseitig eine
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und
Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, miissen

1. Bautelle, diefeuerbestdndig sein miissen, mindestens den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 2,

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein miissen, mindestens den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 3

entsprechen.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 sind tragende oder aussteifende sowie raumabschlief3ende Bauteile, die
hochfeuerhemmend oder feuerbesténdig sein missen, aus brennbaren Baustoffen zuldssig, wenn die geforderte
Feuerwiderstandsdauer nachgewiesen wird und die Bauteile so hergestellt und eingebaut werden, dass Feuer und
Rauch nicht Gber Grenzen von Brandoder Rauchschutzbereichen, insbesondere Geschosstrennungen, hinweg
Ubertragen werden kénnen.

§ 27 Anforderungen an tragende, aussteifende und raumabschlie3ende Bauteile
(1) Tragende und aussteifende Wéande und Stiitzen missen im Brandfall ausreichend lang standsicher sein.

(2) AuRenwande und Aullenwandteile wie Bristungen und Schiirzen sind so auszubilden, dass eine Brandaus-
breitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.

(3) Trennwande miissen als raumabschliel}ende Bauteile von R&umen oder Nutzungseinheiten innerhalb von
Geschossen ausreichend lang widerstandsfahig gegen die Brandausbreitung sein.

(4) Brandwande muissen als raumabschliel3ende Bauteile zum Abschluss von Gebduden (Gebaudeabschluss-
wand) oder zur Unterteilung von Gebauden in Brandabschnitte (innere Brandwand) ausreichend lang die Brand-
ausbreitung auf andere Gebaude oder Brandabschnitte verhindern.

(5) Decken und ihre Anschliisse missen als tragende und raumabschlief3ende Bauteile zwischen Geschossen im
Brandfall ausreichend lang standsicher und widerstandsféhig gegen die Brandausbreitung sein.

(6) Bedachungen miissen gegen eine Brandbeanspruchung von auf3en durch Flugfeuer und strahlende Wéarme
ausreichend lang widerstandsfahig sein (harte Bedachung).

§ 28 Anforder ungen an Bauteilein Rettungswegen

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines Gebaudes miissen tber
mindestens eine Treppe zugédnglich sein (notwendige Treppe). Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit fla-
cher Neigung zuléssig. Die nutzbare Breite der Treppenl&ufe und Treppenabsitze notwendiger Treppen muss fir
den grofdten zu erwartenden Verkehr ausreichen.

(2) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschossen ins Freie in einem
eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum). Der Ausgang muss mindestens so
breit sein wie die zugehdrigen notwendigen Treppen. Notwendige Treppenraume miissen so angeordnet und
ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lang mdglich ist. Not-
wendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zuldssig

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,



2. fiur die Verbindung von hdchstens zwei Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit von insgesamt
nicht mehr als 200 m?, wenn in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann,

3. asAulentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht gefahrdet werden kann.

(3) Flure, Gber die Rettungswege aus Aufenthaltsr@umen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsraumen zu
Ausgangen in notwendige Treppenrdume oder ins Freie fihren (notwendige Flure), miissen so angeordnet und
ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall ausreichend lang méglich ist.

(4) Turen und Fenster, die bei einem Brand der Rettung von Menschen dienen oder der Ausbreitung von Feuer
und Rauch entgegenwirken, missen so beschaffen und angeordnet sein, dass sie den Erfordernissen des Brand-
schutzes geniigen.

§ 29 Aufzugsanlagen

(1) Aufzugsanlagen miissen betriebssicher und brandsicher sein. Sie sind so zu errichten und anzuordnen, dass
die Brandweiterleitung ausreichend lange verhindert wird und bei ihrer Benutzung Gefahren oder unzumutbare
Bel &stigungen nicht entstehen.

(2) Gebaude mit einer Hohe nach 8§ 2 Abs. 4 Satz 2 von mehr as 13 m missen Aufziige in ausreichender Zahl
haben, von denen einer auch zur Aufnahme von Rollstiihlen, Krankentragen und Lasten geeignet sein muss. Zur

Aufnahme von Rollstiihlen bestimmte Aufziige miissen von Menschen mit Behinderung ohne fremde Hilfe
zweckentsprechend genutzt werden kénnen.

§ 30 L iftungsanlagen

L iftungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen miissen betriebssicher und brandsicher
sein; sie dirfen den ordnungsgemal3en Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeintréchtigen.

§ 31 Leitungsanlagen

Leitungen, Installationsschéchte und -kandle missen brandsicher sein. Sie sind so zu errichten und anzuordnen,
dass die Brandweiterleitung ausreichend lange verhindert wird.

§ 32 Feuer ungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wé&r meer zeugung, Brennstoffver sorgung

(1) Feuerstatten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) miissen betriebssicher und brandsicher sein.

(2) Feuergtétten dirfen in R&umen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der Feuerstétte und nach Lage,
Groflie, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der Raume Gefahren nicht entstehen.

(3) Abgase von Feuerstétten sind durch Abgasleitungen, Schorngteine und Verbindungsstiicke (Abgasanlagen)
so abzufiihren, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belastigungen entstehen. Abgasanlagen sind in solcher
Zahl und Lage und so herzustellen, dass die Feuerstditen des Gebéudes ordnungsgemal? angeschlossen werden
kénnen. Sie missen leicht gereinigt werden kdnnen.

(4) Behdlter und Rohrleitungen fir brennbare Gase und Flissigkeiten miissen betriebssicher und brandsicher
sein. Diese Behdlter sowie feste Brenngstoffe sind so aufzustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder un-
zumutbaren Belastigungen entstehen.

(5) Fur die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockhei zkraftwerken, Brenngtoffzellen und Ver-
dichtern sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten die Absétze 1 bis 3 entsprechend.

§ 33 Wasser ver sorgungs- und Wasser entsor gungsanlagen, Anlagen fur Abfallstoffe und
Reststoffe

(1) Bauliche Anlagen dirfen nur errichtet werden, wenn die einwandfreie Beseitigung des Abwassers und des



Niederschlagswassers dauernd gesichert ist. Das Abwasser ist entsprechend 88 55 und 56 des Wasserhaushalts-
gesetzes und 8 46 des Wassergesetzes fir Baden-Wrttemberg zu entsorgen.

(2) Wasserversorgungsanlagen, Anlagen zur Beseitigung des Abwassers und des Niederschlagswassers sowie
Anlagen zur voribergehenden Aufbewahrung von Abféllen und Reststoffen miissen betriebssicher sein. Sie sind
s0 herzugtellen und anzuordnen, dass Gefahren sowie erhebliche Nachteile oder Belastigungen, insbesondere
durch Geruch oder Geréusch, nicht entstehen.

SECHSTER TEIL — Einzelne Raume, Wohnungen und besonder e Anlagen

8 34 Aufenthaltsr dume

(1) Dielichte Hohe von Aufenthaltsraumen muss mindestens betragen:

1. 2,2 m Uber mindestens der Hélfte ihrer Grundflache, wenn die Aufenthaltsréume ganz oder Uberwiegend im
Dachraum liegen; dabel bleiben Raumteile mit einer lichten Héhe bis 1,5 m aul3er Betracht,

2. 2,3minalen anderen Fallen.

(2) Aufenthaltsrdume muissen ausreichend bel Uftet werden kénnen; sie miissen unmittelbar ins Freie fihrende
Fenster von solcher Zahl, Lage, Grélde und Beschaffenheit haben, dass die R&ume ausreichend mit Tagedlicht
beleuchtet werden kdnnen (notwendige Fenster). Das Rohbaumal? der Fensteréffnungen muss mindestens ein
Zehntd der Grundfléche des Raumes betragen; Raumteile mit einer lichten H6he bis 1,5 m bleiben auler Be-
tracht. Ein geringeres Rohbaumall ist bel geneigten Fenstern sowie bel Oberlichtern zuldssig, wenn die ausrei-
chende Bel euchtung mit Tagedlicht gewahrleistet bleibt.

(3) Aufenthatsrdume, deren Fullboden unter der Geléndeoberflache liegt, sind zul&ssig, wenn das Gelénde mit
einer Neigung von hochstens 45° an die AulRenwénde vor notwendigen Fenstern anschlieldt. Die Oberkante der
Bristung notwendiger Fenster muss mindestens 1,3 m unter der Decke liegen.

(4) Verglaste Vorbauten und Loggien sind vor notwendigen Fenstern zuldssig, wenn eine ausreichende Beleuch-
tung mit Tagedlicht gewéhrleistet bleibt.

(5) Bel Aufenthaltsrdumen, die nicht dem Wohnen dienen, sind Abweichungen von den Anforderungen der
Absétze 2 und 3 zuzulassen, wenn Nachteile nicht zu beflrchten sind oder durch besondere Einrichtungen aus-
geglichen werden kdnnen.

§ 35 Wohnungen

(1) In Wohngebduden mit mehr als zwei Wohnungen miissen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei
erreichbar sein. In diesen Wohnungen miissen die Wohn-und Schlafrdume, eine Toilette, ein Bad und die Kiiche
oder Kochnische barrierefrei nutzbar und mit dem Rollstuhl zugénglich sein. Die Sétze 1 und 2 gelten nicht,
soweit die Anforderungen insbesondere wegen schwieriger Geléndeverhéltnisse, wegen des Einbaus e nes sonst
nicht erforderlichen Aufzugs oder wegen ungiinstiger vorhandener Bebauung nur mit unverh@tnisméaligem
Mehraufwand erfullt werden kdnnen.

(2) Jede Wohnung muss eine Kiiche oder Kochnische haben. Fensterlose Kiichen oder Kochnischen sind zul&s-
sig, wenn sie fir sich lUftbar sind.

(3) Jede Wohnung muss einen eigenen Wasserzdhler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsénderungen, wenn die
Anforderung nach Satz 1 nur mit unverhadltnisméaigem Aufwand erfllt werden kann.

(4) Fur jede Wohnung sind zwei geeignete wettergeschiitzte Fahrrad-Stellpldtze herzustellen (notwendige Fahr-
rad-Stellplétze), es sai denn, diese sind nach Art, Grél3e oder Lage der Wohnung nicht oder nicht in dieser An-
zahl erforderlich. In Gebduden mit mehr als zwel Wohnungen miissen zur gemeinschaftlichen Benutzung zur
Verflgung stehen

1. moglichg ebenerdig zugangliche oder durch Rampen oder Aufziige leicht erreichbare Flachen zum Abstd-
len von Kinderwagen und Gehhilfen,

2. Féachen zum Waschetrocknen.



(5) Fur jede Wohnung muss ein Abstellraum zur Verfligung stehen.
§ 36 Toilettenr aume und Béder
(1) Jede Nutzungseinheit muss mindestens eine Toil ette haben.

(2) Tailettenrdume und B&der miissen eine ausrei chende L iftung haben.

§ 37 Stellplatze fur Kraftfahrzeuge und Fahrrader, Gar agen

(1) Bei der Errichtung von Gebduden mit Wohnungen ist fir jede Wohnung ein geeigneter Stellplatz fir Kraft-
fahrzeuge herzustellen (notwendiger Kfz-Stellplatz). Bel der Errichtung sonstiger baulicher Anlagen und anderer
Anlagen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind notwendige Kfz-Stellplétze in solcher Zahl
herzugellen, dass sie fur die ordnungsgemal3e Nutzung der Anlagen unter Berlicksichtigung des 6ffentlichen
Personennahverkehrs ausreichen. Statt notwendiger Kfz-Stellplétze ist die Herstellung notwendiger Garagen
zulssig; nach Mal3gabe des Absatzes 8 kdnnen Garagen auch verlangt werden. Bis zu einem Viertel der not-
wendigen Kfz-Stellplétze nach Satz 2 kann durch die Schaffung von Fahrrad-Stellpl&tzen ersetzt werden. Dabei
sind fur einen Kfz-Stellplatz vier Fahrrad-Stellpldtze herzustellen; eine Anrechnung der so geschaffenen Fahr-
rad-Stellplétze auf die Verpflichtung nach Absatz 2 erfolgt nicht.

(2) Bel der Errichtung baulicher Anlagen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr mit Fahrréadern zu erwarten ist,
sind notwendige Fahrrad-Stellplétze in solcher Zahl herzustellen, dass sie fir die ordnungsgemaél3e Nutzung der
Anlagen ausreichen. Notwendige Fahrrad-Stellpldtze miissen eine wirksame Diebstahlsicherung ermdglichen
und von der 6ffentlichen Verkehrsflache ebenerdig, durch Rampen oder durch Aufziige zugénglich sein.

(3) Bei Anderungen oder Nutzungsinderungen von Anlagen sind Stellplétze oder Garagen in solcher Zahl herzu-
stellen, dass die infolge der Anderung zusitzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrrader aufgenommen
werden konnen. Eine Abweichung von dieser Verpflichtung ist zuzulassen bei der Teilung von Wohnungen
sowie bei Vorhaben zur Schaffung von zusétzlichem Wohnraum durch Ausbau, Anbau, Nutzungsanderung,
Aufstockung oder Anderung des Daches, wenn die Baugenehmigung oder Kenntnisgabe firr das Gebaude min-
destens funf Jahre zurtickliegen und die Herstellung auf dem Baugrundstiick nicht oder nur unter grof3en Schwie-
rigkeiten moglich ist.

(4) Die Baurechtsbehérde kann zulassen, dass notwendige Stellplétze oder Garagen erst innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums nach Fertigstellung der Anlage hergestellt werden. Sie hat die Herstellung auszusetzen,
solange und soweit nachweidlich ein Bedarf an Stellplétzen oder Garagen nicht besteht und die fur die Herstel-
lung erforderlichen Flachen fur diesen Zweck durch Baulast gesichert sind.

(5) Die notwendigen Stellpldtze oder Garagen sind herzustellen

1. auf dem Baugrundstiick,

2. auf einem anderen Grundstiick in zumutbarer Entfernung oder

3. mit Zustimmung der Gemeinde auf einem Grundstiick in der Gemeinde.

Die Herstellung auf einem anderen als dem Baugrundstiick muss fiir diesen Zweck durch Baulast gesichert sein.
Die Baurechtsbehérde kann, wenn Griinde des Verkehrs dies erfordern, mit Zustimmung der Gemeinde bestim-
men, ob die Stellpléze oder Garagen auf dem Baugrundstiick oder auf einem anderen Grundstiick herzustellen
sind.

(6) Lassen sich notwendige Kfz-Stellplétze oder Garagen nach Absatz 5 nicht oder nur unter grof3en Schwierig-

keiten hergellen, so kann die Baurechtsbehdrde mit Zustimmung der Gemeinde zur Erfillung der Stellplatzver-

pflichtung zulassen, dass der Bauherr einen Geldbetrag an die Gemeinde zahlt. Der Geldbetrag muss von der

Gemeindeinnerha b eines angemessenen Zeitraums verwendet werden fiir

1. die Herstdlung offentlicher Parkeinrichtungen, insbesondere an Haltestellen des 6ffentlichen Personennah-
verkehrs, oder privater Stellplétze zur Entlastung der dffentlichen Verkehrsflachen,

2. dieModernisierung und Instandhaltung offentlicher Parkeinrichtungen,
die Herstellung von Parkeinrichtungen fir die gemeinschaftliche Nutzung von Kraftfahrzeugen oder

4. bauliche Anlagen, andere Anlagen oder Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, wie
Einrichtungen des 6ffentlichen Personennahverkehrs oder fiir den Fahrradverkehr.

w



Die Gemeinde legt die Hohe des Geldbetrages fest.

(7) Absatz 6 gilt nicht fir notwendige Kfz-Stellplétze oder Garagen von Wohnungen. Eine Abweichung von der
Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 ist zuzulassen, soweit die Herstellung

1. be Ausschopfung aller Moglichkeiten, auch unter Berlicksichtigung platzsparender Bauarten der Kfz-
Stellplétze oder Garagen, unmdglich oder unzumutbar ist oder

2. auf dem Baugrundstiick aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften ausgeschlossen ist.

(8) Kfz-Stellplétze und Garagen miissen so angeordnet und hergestellt werden, dass die Anlage von Kinderspiel-
plétzen nach 8 9 Abs. 2 nicht gehindert wird. Die Nutzung der Kfz-Stellplétze und Garagen darf die Gesundheit
nicht schadigen; sie darf auch das Spielen auf Kinderspiel plétzen, das Wohnen und das Arbeiten, die Ruhe und
die Erholung in der Umgebung durch Léam, Abgase oder Gertiche nicht erheblich stéren.

(9) Das Abstellen von Wohnwagen und anderen Kraftfahrzeuganhéngern in Garagen ist zuldssig.

8 38 Sonderbauten

(1) An Sonderbauten kénnen zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach 8 3 Abs. 1 besondere
Anforderungen im Einzelfall gestellt werden; Erleichterungen kénnen zugelassen werden, soweit es der Einhal-
tung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen oder R&ume oder wegen be-
sonderer Anforderungen nicht bedarf. Die besonderen Anforderungen und Erleichterungen kénnen insbesondere
betreffen

1. die Abstdnde von Nachbargrenzen, von anderen baulichen Anlagen auf dem Grundstiick, von offentlichen
Verkehrsflachen und von oberirdischen Gewéassern,

2. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grundsttick,
die Offnungen nach offentlichen Verkehrsfl achen und nach angrenzenden Grundstiicken,

4. die Bauart und Anordnung aler fir die Standsicherheit, Verkehrssicherhet, den Brandschutz, Schallschutz
oder Gesundheitsschutz wesentlichen Bauteile und die Verwendung von Baustoffen,

5. die Feuerungsanlagen und Heizrdume,

6. die Zahl, Anordnung und Herstellung der Treppen, Treppenrdume, Flure, Aufziige, Ausginge und Ret-
tungswege,

7. diezuldssige Benutzerzahl, Anordnung und Zahl der zuldssigen Sitze und Stehplétze bel Versammlungsstét-
ten, Triblnen und Hiegenden Bauten,

8. dieLiftung und Rauchableitung,

9. die Beeuchtung und Energieversorgung,

10. die Wasserversorgung,

11. die Aufbewahrung und Entsorgung von Abwasser sowie von Abféllen zur Beseitigung und zur Verwertung,

12. die Stellplétze und Garagen sowieihre Zu- und Abfahrten,

13. die Anlage von Fahrradabstell plétzen,

14. die Anlage von Grinstreifen, Baum- und anderen Pflanzungen sowie die Begriinung oder Beseitigung von
Halden und Gruben,

15. die Wasserdurchlssigkeit befestigter Fléchen,

16. den Betrieb und die Nutzung einschliefdlich des organisatorischen Brandschutzes und der Bestellung und der
Qualifikation eines Brandschutzbeauftragten,

17. Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -vorkehrungen einschlief3dich der Léschwasserriickhaltung,
18. die Zahl der Toiletten flir Besucher.
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(2) Sonderbauten sind Anlagen und R&ume besonderer Art oder Nutzung, die insbesondere einen der nachfol-
genden Tatbestédnde erfillen:

1. Hochhéuser (Gebdude mit einer Hohe nach § 2 Absatz 4 Satz 2 von mehr als 22 m),

2. Verkaufsstdtten, deren Verkaufsrdume und Ladengral3en eine Grundfléche von insgesamt mehr als 400 m?2
haben,

3. bauliche Anlagen und Rédume, die tiberwiegend fiir gewerbliche Betriebe bestimmt sind, mit einer Grundfl &
che von insgesamt mehr a's 400 mz,



4. Biro- und Verwaltungsgebaude mit einer Grundfléche von insgesamt mehr als 400 m?,
Schulen, Hochschulen und &hnliche Einrichtungen,

6. Einrichtungen zur Betreuung, Unterbringung oder Pflege von Kindern, Menschen mit Behinderung oder
alten Menschen, ausgenommen Tageseinrichtungen fur Kinder und Kindertagespflege fur nicht mehr als
acht Kinder,

7. Versammlungsstétten und Sportstétten,

8. Krankenhduser und &hnliche Einrichtungen,

9. bauliche Anlagen mit erhéhter Brand-, Explosions-, Strahlen- oder Verkehrsgefahr,

10. bauliche Anlagen und Raume, bel denen im Brandfall mit einer Geféhrdung der Umwelt gerechnet werden
muss,

11. Hiegende Bauten,

12. Camping-, Wochenend- und Zeltplétze,

13. Gemeinschaftsunterkiinfte und Beherbergungsstétten mit mehr als 12 Betten,

14. Freizeit- und Vergnigungsparks,

15. Gaststétten mit mehr als 40 Gastplétzen,

16. Spielhallen,

17. Justizvollzugsangaten und bauliche Anlagen fir den Mal¥egelvollzug,

18. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthéhe von mehr als 7,50 m,

19. bauliche Anlagen mit einer Hohe von mehr als 30 m,

20. Gebdude mit mehr as 1600 n? Grundfléche des Geschosses mit der gréfiten Ausdehnung, ausgenommen
Wohngebaude.

o

(3) AlsNachweis dafir, dass diese Anforderungen erfiillt sind, kdnnen Bescheinigungen verlangt werden, die bei
den Abnahmen vorzulegen sind; ferner kénnen Nachprifungen und deren Wiederholung in bestimmten Zeitab-
sténden verlangt werden.

8§ 39 Barrierefreie Anlagen

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, die Uiberwiegend von Menschen mit Behinderung oder alten Men-
schen genutzt werden, wie

1. Einrichtungen zur Frihférderung behinderter Kinder, Sonderschulen, Tages- und Begegnungsstétten, Ein-
richtungen zur Berufshildung, Werkstatten, Wohnungen und Heime fiir Menschen mit Behinderung,

2. Altentagesstétten, Altenbegegnungsstétten, Altenwohnungen, Altenwohnheime, Altenheime und Altenpfle-
geheime,

sind so herzustellen, dass sie von diesen Personen zweckentsprechend ohne fremde Hilfe genutzt werden kdnnen
(barrierefreie Anlagen).

(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten auch fur
1. Gebadude der offentlichen Verwaltung und Gerichte,

2. Schalter- und Abfertigungsraume der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, der Post- und Telekommunikati-
onsbetriebe sowie der Kreditingtitute,

3. Kirchen und andere Anlagen fur den Gottesdiens,

4. Versammlungsstatten,

5. Museen und offentliche Bibliotheken,

6. Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen, Schwimmbéader,

7. Camping- und Zeltpl&tze mit mehr als 50 Standplétzen,

8. Jugend- und Freizeitstétten,

9. Messe, Kongress- und Ausstellungsbauten,

10. Krankenhauser, Kureinrichtungen und Sozia einrichtungen,
11. Bildungs- und Ausbildungsstétten aller Art, wie Schulen, Hochschulen, Volkshochschulen,
12. Kindertageseinrichtungen und Kinderheime,

13. offentliche Bedurfnisanstalten,



14. Burogebaude,

15. Verkaufsstétten und Ladenpassagen,

16. Beherbergungsbetriebe,

17. Gaststétten,

18. Praxen der Heilberufe und der Heilhilfsberufe,

19. Nutzungseinheiten, die in den Nummern 1 bis 18 nicht aufgefiihrt sind und nicht Wohnzwecken dienen,
soweit sie eine Nutzflache von mehr als 1200 n haben,

20. allgemein zugangliche Grof3garagen sowie Stellplétze und Garagen fir Anlagen nach Absatz 1 und Absatz 2
Nr. 1 bis 19.

(3) Bei Anlagen nach Absatz 2 kénnen im Einzelfall Ausnahmen zugel assen werden, soweit die Anforderungen
nur mit einem unverhaltnismaligen Mehraufwand erfullt werden kdnnen. Bel Schulen und Kindertageseinrich-
tungen dirfen Ausnahmen nach Satz 1 nur bei Nutzungsinderungen und baulichen Anderungen zugel assen wer-
den.

§ 40 Gemeinschaftsanlagen

(1) Die Herstellung, die Instandhaltung und die Verwaltung von Gemeinschaftsanlagen, fir die in eéinem Be-
bauungsplan Flachen festgesetzt sind, obliegen den Eigentiimern oder Erbbauberechtigten der Grundstiicke, fur
die diese Anlagen bestimmt sind, sowie den Bauherrn.

(2) Die Gemeinschaftsanlage muss hergestellt werden, sobald und soweit dies erforderlich ist. Die Baurechtsbe-
hérde kann durch schriftliche Anordnung den Zeitpunkt fir die Herstellung bestimmen.

SIEBENTER TEIL — Am Bau Beteiligte, Baur echtsbehotr den

841 Grundsatz

Bel der Errichtung oder dem Abbruch einer baulichen Anlage sind der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungs-
kreises die anderen nach den 88 43 bis 45 am Bau Betelligten dafiir verantwortlich, dass die offentlich-
rechtlichen Vorschriften und die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden.

8 42 Bauherr

(1) Der Bauher hat zur Vorbereitung, Uberwachung und Ausfilhrung eines genehmigungspflichtigen oder
kenntnisgabepflichtigen Bauvorhabens einen geeigneten Entwurfsverfasser, geeignete Unternehmer und nach
Mal3gabe des Absatzes 3 einen geeigneten Bauleiter zu bestellen. Dem Bauherrn obliegen die nach den &ffent-
lich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anzeigen an die Baurechtsbehdrde. Er hat die zur Erfillung der
Anforderungen dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes erforderlichen Nachwei se und Unterlagen zu den
verwendeten Bauprodukten und den angewandten Bauarten bereitzuhalten. Werden Bauprodukte verwendet, die
die CE-Kennzeichnung nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungserkl&rung bereitzuhal-
ten.

(2) Bei Bauarbeiten, die unter Einhaltung des Gesetzes zur Bekdmpfung der Schwarzarbeit in Selbst-, Nachbar-
schafts- oder Gefélligkeitshilfe ausgefiihrt werden, ist die Bestellung von Unternehmern nicht erforderlich, wenn
geniigend Fachkréfte mit der nétigen Sachkunde, Erfahrung und Zuverlassigkeit mitwirken. 88 43 und 45 blei-
ben unberiihrt. Kenntnisgabepflichtige Abbrucharbeiten diirfen nicht in Selbst-, Nachbarschafts- oder Gefdllig-
keitshilfe ausgefiihrt werden.

(3) Bel der Errichtung von Gebduden mit Aufenthaltsréumen und bel Bauvorhaben, die technisch besonders
schwierig oder besonders umfangreich sind, kann die Baurechtsbehérde die Bestellung eines Bauleiters verlan-
gen.

(4) Genugt eine vom Bauherrn bestellte Person nicht den Anforderungen der 88 43 bis 45, so kann die Bau-
rechtsbehdrde vor und wéhrend der Bauausfilhrung verlangen, dass sie durch eine geeignete Person ersetzt wird



oder dass geeignete Sachversténdige herangezogen werden. Die Baurechtsbehdrde kann die Bauarbeiten einstel-
len, bis geeignete Personen oder Sachversténdige bestellt sind.

(5) Die Baurechtsbehdrde kann verlangen, dassihr fir bestimmte Arbeiten die Unternehmer benannt werden.
(6) Wechselt der Bauherr, so hat der neue Bauherr dies der Baurechtsbehérde unverziiglich mitzuteilen.

(7) Treten bel einem Vorhaben mehrere Personen als Bauherr auf, so miissen sie auf Verlangen der Baurechtsbe-
hérde einen Vertreter bestellen, der ihr gegentiber die dem Bauherrn nach den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
obliegenden Verpflichtungen zu erflillen hat. 8 18 Abs. 1 Sétze 2 und 3 und Abs. 2 des Landesverwaltungsver-
fahrensgesetzes findet Anwendung.

8 43 Entwur fsver fasser

(1) Der Entwurfsverfasser ist daftir verantwortlich, dass sein Entwurf den dffentlich-rechtlichen Vorschriften
entspricht. Zum Entwurf gehéren die Bauvorlagen und die Ausfiihrungsplanung; der Bauherr kann mit der Aus-
fuhrungsplanung einen anderen Entwurfsverfasser beauftragen.

(2) Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so
hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fachplaner zu bestellen. Diese sind fur ihre Beitrége verantwort-
lich. Der Entwurfsverfasser bleibt daftir verantwortlich, dass die Beitrége der Fachplaner entsprechend den 6f-
fentlich-rechtlichen Vorschriften aufeinander abgestimmt werden.

(3) Fur die Errichtung von Gebduden, die der Baugenehmigung oder der Kenntnisgabe bediirfen, darf als Ent-
wurfsverfasser fir die Bauvorlagen nur bestellt werden, wer

1. die Berufsbezeichnung »Architektin« oder »Architekt« fihren darf,

2. die Berufsbezeichnung »Innenarchitektin« oder »Innenarchitekt« fiihren darf, jedoch nur fir die Gestaltung
von Innenrdumen und die damit verbunden baulichen Anderungen von Gebauden,

3. indievon der Ingenieurkammer Baden-Wirttemberg gefihrte Liste der Entwurfsverfasser der Fachrichtung
Bauingenieurwesen eingetragen ist; Eintragungen anderer Lénder gelten auch im Land Baden-Wirttemberg.

(4) Fir die Errichtung von
1. Wohngebduden mit einem Vollgeschol3 bis zu 150 m? Grundfl&che,

2. engeschossigen gewerblichen Gebduden bis zu 250 m2 Grundflache und bis zu 5 m Wandhohe, gemessen
von der Geldndeoberflache bis zum Schnittpunkt von AulRenwand und Dachhaut,

3. land- oder forstwirtschaftlich genutzten Gebauden bis zu zwei Vollgeschossen und bis zu 250 m2 Grundfl&-
che

dirfen auch Angehérige der Fachrichtung Architektur, Innenarchitektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen, die
an eine Hochschule, Fachhochschule oder gleichrangigen Bildungseinrichtung das Studium erfolgreich abge-
schlossen haben, gtaatlich gepriifte Technikerinnen oder Techniker der Fachrichtung Bautechnik sowie Personen,
die in einem anderen Mitgliedstaat der Européschen Union oder einem nach dem Recht der Européischen Ge-
meinschaften gleichgestellten Staat eine gleichwertige Aushildung abgeschlossen haben, als Entwurfsverfasser
bestellt werden. Das Gleiche gilt fiir Personen, die die Meisterprifung des Maurer-, Betonbauer-, Stahlbetonbau-
er- oder Zimmererhandwerks abgelegt haben und firr Personen, die diesen, mit Ausnahme von § 7b der Hand-
werksordnung, handwerksrechtlich gleichgestellt sind.

(5) Die Absétze 3 und 4 gelten nicht fur
1. Vorhaben, die nur aufgrund 6rtlicher Bauvorschriften kenntnisgabepflichtig sind,

2. Vorhaben, die von Beschéftigten im &ffentlichen Dieng fir ihren Dienstherrn geplant werden, wenn die
Beschéftigten

a) eneBerufsaushildung nach § 4 des Architektengesetzes haben oder
b) die Eintragungsvoraussetzungen nach Absatz 6 erfiillen,

3. Garagen biszu 100 m? Nutzfl&che,

4. Behdfsbauten und untergeordnete Gebaude.



(6) In die Liste der Entwurfsverfasser ist auf Antrag von der Ingenieurkammer Baden-Wrttemberg einzutragen,
wer

1. enen berufsgualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Hochbau (Artikel 49
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG des Européi schen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 Uber
die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABI. L 255 vom 30. September 2005, S. 22) oder des Bauinge-
nieurwesens nachweist und

2. danach mindestens zwel Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebauden praktisch tétig gewesen
ist.

Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufiigen. Die Ingenieurkammer bestétigt

unverziglich den Eingang der Unterlagen und teilt gegebenenfalls mit, wel che Unterlagen fehlen. Die Eingangs-

bestétigung muss folgende Angaben enthalten:

diein Satz 5 genannte Frigt,

die verfiigbaren Rechtsbehelfe,

die Erkl&rung, dass der Antrag als genehmigt gilt, wenn Uber ihn nicht rechtzeitig entschieden wird und

im Fall der Nachforderung von Unterlagen die Mitteilung, dass die Frist nach Satz 5 erst beginnt, wenn die
Unterlagen vollstdndig sind.

Uber den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der vollstandigen Unterlagen zu entscheiden; die
Ingenieurkammer kann die Frist gegentiber dem Antragsteller einmal um bis zu zwei Monate verldngern. Die
Frisverldngerung und deren Ende sind ausreichend zu begriinden und dem Antragsteller vor Ablauf der ur-
springlichen Frist mitzuteilen. Der Antrag gilt als genehmigt, wenn Uber ihn nicht innerhalb der nach Satz 5
mal3geblichen Frigt entschieden worden ist.

A wbhpE

(7) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union oder einem nach dem Recht der Euro-
péischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat als Bauvorl ageberechtigte niedergelassen sind, sind ohne Eintra-
gung in die Liste nach Absatz 3 Nr. 3 bauvorlageberechtigt, wenn se

1. enevergleichbare Berechtigung besitzen und
2. dafur dem Absatz 6 Satz 1 vergleichbare Anforderungen erfillen mussten.

Sie haben das erstmalige Téatigwerden a s Bauvorlageberechtigter vorher der Ingenieurkammer
Baden-Wrttemberg anzuzeigen und dabei

1. ene Beschenigung darliber, dass sie in eéinem Mitgliedstaat der Européischen Union oder einem nach dem
Recht der Européischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat rechtméliig als Bauvorlageberechtigte nie-
dergelassen sind und ihnen die Ausiibung dieser Tatigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung
nicht, auch nicht voriibergehend, untersagt ist, und

2. enen Nachweis dartiber, dass sie im Staat ihrer Niederlassung fur die Tétigkeit als Bauvorlageberechtigter
mindestens die V oraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 erfiillen mussten,

vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu fihren.

Die Ingenieurkammer hat auf Antrag zu bestétigen, dass die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist; sie kann das
Téatigwerden a s Bauvorlageberechtigter untersagen und die Eintragung in dem Verzeichnis nach Satz 2 |8schen,
wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfallt sind.

(8) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union oder einem nach dem Recht der Euro-
paischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat as Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, ohne im Sinne
des Absatzes 7 Satz 1 Nr. 2 vergleichbar zu sein, sind bauvorlageberechtigt, wenn ihnen die Ingenieurkammer
bescheinigt hat, dass sie die Anforderungen des Absatzes 6 Satz 1 Nr. 1 und 2 erfiillen; sie Snd in einem Ver-
zeichnis zu fuhren. Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt. Absatz 6 Satz 2 bis 7 ist entsprechend anzuwen-
den.

(9) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absétzen 7 und 8 sind nicht erforderlich, wenn bereits in einem
anderen Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt wurde; eine weitere Eintragung in die von
der Ingenieurkammer gefiihrten Verzeichnisse erfolgt nicht. Verfahren nach den Absdtzen 6 bis 8 kdnnen tber
einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes Uber Einheitliche Ansprechpartner fir das Land
Baden-Wirttemberg abgewickelt werden; 88 71a his 71e des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in der je-
weils geltenden Fassung finden Anwendung.

(10) Die oberste Baurechtsbhehtrde kann Entwurfsverfassern und Fachplanern nach Absatz 2 das Verfassen von
Bauvorlagen ganz oder teilweli se untersagen, wenn diese wiederholt und unter grober Verletzung ihrer Pflichten
nach Absatz 1 und 2 bel der Erstellung von Bauvorlagen bauplanungsrechtliche oder bauordnungsrechtliche
Vorschriften nicht beachtet haben.



8 44 Unternehmer

(1) Jeder Unternenmer ist daftir verantwortlich, dass seine Arbeiten den dffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-
sprechend ausgefihrt und insoweit auf die Arbeiten anderer Unternehmer abgestimmt werden. Er hat insoweit
fur die ordnungsgemal3e Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle, insbesondere die Tauglichkeit und
Betriebssicherheit der Gerliste, Gerdte und der anderen Baustelleneinrichtungen sowie die Einhaltung der Arbeit-
sschutzbestimmungen zu sorgen. Er hat die zur Erfillung der Anforderungen dieses Gesetzes oder auf Grund
dieses Gesetzes erforderlichen Nachweise und Unterlagen zu den verwendeten Bauprodukten und den ange-
wandten Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereitzuhaten. Bei Bauprodukten, die die CE-
Kennzeichnung nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, it die Leistungserklarung bereitzuhal ten.

(2) Hat der Unternehmer fir einzelne Arbeiten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat er den
Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fachkréfte zu bestellen. Diese sind fir ihre Arbeiten verantwortlich. Der
Unternenmer bleibt dafiir verantwortlich, dass die Arbeiten der Fachkréfte entsprechend den offentlich-
rechtlichen Vorschriften aufeinander abgestimmt werden.

(3) Der Unternehmer und die Fachkréfte nach Absatz 2 haben auf Verlangen der Baurechtsbehdrde fiir Bauarbei-
ten, bei denen die Sicherheit der baulichen Anlagen in aulZergewdhnlichem Mal3e von einer besonderen Sach-
kenntnis und Erfahrung oder von einer Ausstattung mit besonderen Einrichtungen abhangt, nachzuweisen, dass
sie fir diese Bauarbeiten geeignet sind und Uber die erforderlichen Einrichtungen verfugen.

8 45 Bauleiter

(1) Der Bauleiter hat dartiber zu wachen, dass die Bauausfihrung den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und
den Entwiirfen des Entwurfsverfassers entspricht. Er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechni-
schen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmer zu
achten; die Verantwortlichkeit der Unternehmer bleibt unberiihrt. Vergt6l3e, denen nicht abgeholfen wird, hat er
unverziglich der Baurechtsbehdrde mitzuteilen.

(2) Hat der Bauleiter nicht fur alle ihm obliegenden Aufgaben die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, hat er
den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fachbauleiter zu bestellen. Diese treten insoweit an die Stelle des Bau-
leiters. Der Bauleiter bleibt fir das ordnungsgemél3e Ineinandergreifen seiner Tatigkeiten mit denen der Fach-
bauleiter verantwortlich.

8 46 Aufbau und Besetzung der Baur echtsbehorden

(1) Baurechtsbehdrden sind

1. hinsichtlich der Regelungsgegensténde der 88 13, 14, 16a bis 25, 48 Absatz4 sowie des § 68 das
Wirtschaftsministerium al's oberste Baurechtsbehdrden,

2. dieRegierungsprasidien as hdhere Baurechtsbehdrden,

3. die unteren Verwaltungsbehdrden und die in den Absatz 2 genannten Gemeinden und Verwaltungsgemein-
schaften al's untere Baurechtsbehérden.

(2) Untere Baurechtsbehérden sind

1. Gemeinden und

2. Verwaltungsgemeinschaften,

wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes 4 erfiillen und die héhere Baurechtsbehérde auf Antrag die Erfil-

lung dieser Voraussetzungen feststellt. Die Zusténdigkeit und der Zeitpunkt des Aufgabeniibergangs sind im
Gesetzblatt bekanntzumachen.

(3) Die Zustandigkeit erlischt im Fale des Absatzes 2 durch Erklérung der Gemeinde oder der Verwaltungsge-
meinschaft gegentiber der hoheren Baurechtshehdrde. Sie erlischt ferner, wenn die in Absatz 2 Satz 1 genannten
Voraussetzungen nicht mehr erfillt sind und die héhere Baurechtsbehdrde dies feststellt. Das Erlschen und sein
Zeitpunkt sind im Gesetzblatt bekanntzumachen.

(4) Die Baurechtshehérden sind fur ihre Aufgaben ausreichend mit geeigneten Fachkraften zu besetzen. Jeder
unteren Baurechtsbehtrde muss mindestens ein Bauverstéandiger angehdren, der das Studium der Fachrichtung



Architektur oder Bauingenieurwesen an einer deutschen Universitét oder Fachhochschule oder eine gleichwerti-
ge Aushildung an einer auslandischen Hochschule oder gleichrangigen Lehreinrichtung erfolgreich abgeschlos-
sen hat; die hohere Baurechtsbehdrde kann von der Anforderung an die Ausbildung Ausnahmen zulassen. Die
Fachkréfte zur Beratung und Unterstiitzung der Landratsdmter als Baurechtsbehérden sind vom Landkreis zu
stellen.

§ 47 Aufgaben und Befugnisse der Baur echtsbehérden

(1) Die Baurechtshehérden haben darauf zu achten, dass die baurechtlichen Vorschriften sowie die anderen 6f-
fentlich-rechtlichen Vorschriften Uber die Errichtung und den Abbruch von Anlagen und Einrichtungen im Sinne
des § 1 eingehalten und die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen befolgt werden. Sie haben
zur Wahrnehmung dieser Aufgaben digjenigen Malinahmen zu treffen, die nach pflichtgemél3em Ermessen er-
forderlich sind.

(2) Die Baurechtsbehdrden konnen zur Erfiillung ihrer Aufgaben Sachverstandige heranziehen.

(3) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind berechtigt, in Ausiibung ihres Amtes
Grundstiicke und bauliche Anlagen einschlieldlich der Wohnungen zu betreten. Das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschrankt.

(4) Die den Gemeinden und den Verwaltungsgemeinschaften nach 8 46 Abs. 2 Ubertragenen Aufgaben der unte-
ren Baurechtsbehdrden sind Pflichtaufgaben nach Weisung. Fir die Erhebung von Gebiihren und Auslagen gilt
das Kommunalabgabengesetz. Abweichend hiervon gelten fir die Erhebung von Geblihren und Auslagen fiir
bautechnische Prifungen die fur die staatlichen Behérden mal3gebenden Vorschriften.

(5) Diefur die Fachaufsicht zustdndigen Behdrden kdnnen den nachgeordneten Baurechtsbehdrden unbeschrankt
Weisungen erteilen. Leistet eine Baurechtsbehérde einer ihr erteilten Weisung innerhalb der gesetzten Frist keine
Folge, so kann an ihrer Stelle jede Fachaufsi chtshehérde die erforderlichen Malinahmen auf Kosten des K osten-
tragers der Baurechtsbehérde treffen. 8 129 Abs. 5 der Gemeindeordnung gilt entsprechend.

§ 48 Sachliche Zustandigkeit
(1) Sachlich zusténdig igt die untere Baurechtsbehdrde, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) Anstelle einer Gemeinde als Baurechtsbehérde ist die néchsthohere Baurechtsbehérde, bel denin 8§ 46 Abs. 2
genannten Gemeinden die untere Verwaltungsbehorde zustdndig, wenn es sich um ein Vorhaben der Gemeinde
selbst handelt, gegen das Einwendungen erhoben werden, sowie bei einem Vorhaben, gegen das die Gemeinde
als Beteiligte Einwendungen erhoben hat; an Stelle einer Verwaltungsgemeinschaft als Baurechtsbehdrde it in
diesen Féllen bei Vorhaben sowie bel Einwendungen der Verwaltungsgemeinschaft oder einer Gemeinde, die
der Verwaltungsgemeinschaft angehért, diein 8 28 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 des Gesetzes Uber kommunale Zusam-
menarbeit genannte Behérde zusténdig. Fur die Behandlung des Bauantrags, die Bautiberwachung und die Bau-
abnahme gilt Absatz 1.

(3) Die Erlaubnis nach den auf Grund des § 34 des Produktsicherheitsgesetzes erlassenen Vorschriften schliefdt
eine Genenmigung oder Zustimmung nach diesem Gesetz ein. Im Ubrigen ist die oberste Baurechtsbehorde
sachlich zustandig fur ale baulichen Anlagen auf dem Betriebsgelénde, soweit sie nicht im Einzelfall die Zu-
sténdigkeit einer nachgeordneten Baurechtsbehérde Ubertrégt.

(4) Bel Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes schliefdt die atomrechtliche Genehmigung eine Genehmigung oder
Zustimmung nach diesem Gesetz ein. Im Ubrigen ist bei diesen Anlagen die oberste Baurechtsbehorde sachlich
zusténdig; sSe entscheidet im Benehmen mit der fir die atomrechtliche Aufsicht zusténdigen Behdrde.



ACHTER TEIL —Verwaltungsver fahren, Baulasten

§ 49 Genehmigungspflichtige Vor haben

Die Errichtung und der Abbruch baulicher Anlagen sowie der in 8 50 aufgefiihrten anderen Anlagen und Ein-
richtungen bedirrfen der Baugenehmigung, soweit in 88 50, 51, 69 oder 70 nichts anderes bestimmt ist.

8 50 Verfahrensfreie Vor haben
(1) Die Errichtung der Anlagen und Einrichtungen, die im Anhang aufgefiihrt sind, ist verfahrensfrel.

(2) Die Nutzungsanderung ist verfahrensfrei, wenn

1. fir die neue Nutzung keine anderen oder weitergehenden Anforderungen gelten as fur die bisherige Nut-
zung oder

2. durch die neue Nutzung zusétzlicher Wohnraum in Wohngebauden nach Gebaudeklasse 1 bis 3 im Innenbe-
reich geschaffen wird.

(3) Der Abbruch ig verfahrensfrel bei

1. Anlagen nach Absatz 1,

2. freistehenden Geb&uden der Gebdudeklassen 1 und 3,

3. sonstigen Anlagen, die keine Gebdude sind, mit einer Hohe bis zu 10 m.

(4) Ingandhaltungsarbeiten sind verfahrensfrei.

(5) Verfahrensfreie Vorhaben miissen ebenso wie genehmigungspflichtige Vorhaben den &ffentlich-rechtlichen
Vorschriften entsprechen. 8 57 findet entsprechende Anwendung.

§ 51 Kenntnisgabever fahren

(1) Das Kenntnisgabeverfahren kann durchgefiihrt werden bei der Errichtung von

1. Wohngebauden,

2. sonstigen Gebduden der Gebdudeklassen 1 bis 3, ausgenommen Gaststétten,

3. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind,

4. Nebengebduden und Nebenanlagen zu Bauvorhaben nach den Nummern 1 bis 3,

ausgenommen Sonderbauten, soweit die Vorhaben nicht bereits nach 8§ 50 verfahrensfrei sind und die V orausset-
zungen des Absatzes 2 vorliegen.

(2) Die Vorhaben nach Absatz 1 missen liegen

1. innerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB, der nach dem
29. Juni 1961 rechtsverbindlich geworden ist, oder im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne der
88 12, 30 Abs. 2 BauGB und

2. aulRerhalb des Geltungsbereichs einer Veranderungssperre im Sinne des § 14 BauGB.
Sie dirfen den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widersprechen.

(3) Beim Abbruch von Anlagen und Einrichtungen wird das Kenntnisgabeverfahren durchgefiihrt, soweit die
Vorhaben nicht bereitsnach § 50 Abs. 3 verfahrensfrei sind.

(4) Kenntnisgabepflichtige Vorhaben miissen ebenso wie genehmigungspflichtige Vorhaben den offentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(5) Der Bauherr kann beantragen, dass bei Vorhaben, die Absatz 1 oder 3 entsprechen, ein Baugenehmigungs-
verfahren durchgefihrt wird.



8 52 Vereinfachtes Baugenehmigungsver fahren
(1) Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren kann bei Bauvorhaben nach § 51 Abs. 1 durchgeftihrt werden.

(2) Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren prift die Baurechtsbehérde

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften tiber die Zulassigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 14 und
29 bis 38 BauGB,

2. die Ubereinstimmung mit den 88 5 his 7,

3. andere offentlich-rechtliche Vorschriften auf3erhalb dieses Gesetzes und auf3erhalb von Vorschriften auf
Grund dieses Gesetzes,
a) sowaeit in diesen Anforderungen an eine Baugenehmigung gestellt werden oder
b) soweit essich um Vorhaben im Aul3enbereich handelt, im Umfang des 8 58 Abs. 1 Satz 2.

(3) Auch soweit Absatz 2 keine Prifung vorsieht, miissen Bauvorhaben im vereinfachten Verfahren den offent-
lich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(4) Uber Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen von Vorschriften nach diesem Gesetz oder auf Grund
dieses Gesetzes, die nach Absatz 2 nicht gepriift werden, entscheidet die Baurechtsbehdrde auf besonderen An-
trag im Rahmen des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens.

§ 53 Bauvorlagen und Bauantrag

(1) Allefir die Durchfiihrung des Baugenehmigungsverfahrens oder des Kenntnisgabeverfahrens erforderlichen
Unterlagen (Bauvorlagen) und Antrége auf Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen sind bel der Gemeinde
einzureichen. Bei genehmigungspflichtigen Vorhaben ist zusammen mit den Bauvorlagen der schriftliche Antrag
auf Baugenehmigung (Bauantrag) einzureichen.

(2) Der Bauantrag ist vom Bauherrn und vom Entwurfsverfasser, die Bauvorlagen sind vom Entwurfsverfasser
zu unterschreiben. Die von den Fachplanern nach § 43 Abs. 2 erstellten Bauvorlagen miissen von diesen unter-
schrieben werden.

(3) Die Gemeinde hat den Bauantrag und die Bauvorlagen, wenn se nicht selbst Baurechtsbehérde ist, unter
Zuriickbehaltung einer Ausfertigung innerhalb von drei Arbeitstagen an die Baurechtsbehdrde weiterzuleiten.

(4) Zum Bauantrag wird die Gemeinde gehdrt, wenn sie nicht selbst Baurechtsbehdrde ist. Soweit es fir die
Behandlung des Bauantrags notwendig ist, sollen die Stellen gehdrt werden, deren Aufgabenbereich berihrt
wird. Ist die Beteiligung einer Stelle nur erforderlich, um das Vorliegen von fachtechnischen Voraussetzungen in
offentlich-rechtlichen Vorschriften zu prifen, kann die Baurechtsbehdrde mit Einversténdnis des Bauherrn und
auf dessen Kosten dies durch Sachverstandige priifen lassen. Sie kann vom Bauherrn die Bestdtigung eines
Sachversténdigen verlangen, dass die fachtechnischen Voraussetzungen vorliegen.

(5) Im Kenntnisgabeverfahren hat die Gemeinde innerhalb von finf Arbeitstagen
1. dem Bauherrn den Zeitpunkt des Eingangs der vollstdndigen Bauvorlagen schriftlich zu bestétigen und

2. die Bauvorlagen, wenn sie nicht selbst Baurechtsbehérde i, unter Zurtickbehaltung einer Ausfertigung an
die Baurechtsbehorde weiterzul eiten.

(6) Absatz 5 gilt nicht, wenn die Gemeinde feststellt, dass
1. dieBauvorlagen unvallsténdig sind,

2. dieErschliefdung des VVorhabens nicht gesichert ist,
3. enehindernde Baulast besteht oder
4

das Vorhaben in einem férmlich festgel egten Sanierungsgebiet im Sinne des 8§ 142 BauGB, in einem férm-
lich festgelegten stédtebaulichen Entwicklungsbereich im Sinne des 8 165 BauGB oder in einem férmlich
festgelegten Gebiet im Sinne des § 171d oder des § 172 BauGB liegt und die hierfur erforderlichen Geneh-
migungen nicht beantragt worden sind.

Die Gemeinde hat dies dem Bauherrn innerhalb von fiinf Arbeitstagen mitzuteilen.



8§ 54 Fristen im Genehmigungsver fahren, gemeindliches Einver nenmen

(1) Die Baurechtshehérde hat innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang den Bauantrag und die Bauvorla-
gen auf Vollsténdigkeit zu Uberprifen. Sind sie unvollsténdig oder weisen sie sonstige erhebliche Méangel auf,
hat die Baurechtsbehdrde dem Bauherrn unverziiglich mitzuteilen, welche Ergénzungen erforderlich sind und
dass ohne Behebung der Méangel innerhalb der dem Bauherrn gesetzten, angemessenen Frist der Bauantrag zu-
rickgewiesen werden kann.

(2) Sobald der Bauantrag und die Bauvorlagen vollsténdig sind, hat die Baurechtsbehdrde unverziiglich

1. dem Bauherrn ihren Eingang und den nach Absatz 5 ermittelten Zeitpunkt der Entscheidung, jeweils mit
Datumsangabe, schriftlich mitzuteilen,

2. die Gemeinde und die beriihrten Stellen nach § 53 Abs. 4 zu héren.

(3) Fur die Abgabe der Stellungnahmen setzt die Baurechtsbehdrde der Gemeinde und den bertihrten Stellen eine
angemessene Frigt; sie darf hochstens einen Monat betragen. AuRern sich die Gemeinde oder die beriihrten Stel-
len nicht fristgemal3, kann die Baurechtsbehtrde davon ausgehen, dass keine Bedenken bestehen. Bedarf nach
Landesrecht die Erteilung der Baugenehmigung des Einvernehmens oder der Zustimmung einer anderen Stelle,
s0 gilt diese als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Ersuchens unter Angabe der
Griinde verweigert wird.

(4) Hat eine Gemeinde ihr nach § 14 Abs. 2 Satz 2, § 22 Abs. 5 Satz 1, 8 36 Abs. 1 Sétze 1 und 2 BauGB erfor-
derliches Einvernehmen rechtswidrig versagt, hat die zustdndige Genehmigungsbehdrde das fehlende Einver-
nehmen nach Mal3gabe der Sétze 2 bis 7 zu ersetzen. § 121 der Gemeindeordnung findet keine Anwendung. Die
Genehmigung gilt zugleich as Ersatzvornahme. Sie ist insoweit zu begriinden. Widerspruch und Anfechtungs-
klage haben auch insoweit keine aufschiebende Wirkung, als die Genehmigung a's Ersatzvornahme gilt. Die
Gemeinde ist vor der Erteilung der Genehmigung anzuhéren. Dabel ist ihr Gelegenheit zu geben, binnen ange-
messener Frist erneut Uber das gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden.

(5) Die Baurechtshehérde hat Uber den Bauantrag innerhalb von zwei Monaten, im vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahren und in den Féllen des 8 56 Abs. 6 sowie des 8§ 57 Abs. 1 innerhalb eines Monats zu entscheiden.
Die Frist nach Satz 1 beginnt, sobald die vollsténdigen Bauvorlagen und alle fir die Entscheidung notwendigen
Stellungnahmen und Mitwirkungen vorliegen, spéatestens jedoch nach Ablauf der Fristen nach Absatz 3 und nach
§ 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB sowie nach 8 12 Absatz 2 Sétze 2 und 3 des Luftverkehrsgesetzes.

(6) Die Fristen nach Absatz 3 diirfen nur ausnahmswei se bis zu einem Monat verléngert werden.

8 55 Nachbar beteiligung

(1) Die Gemeinde benachrichtigt die Eigentimer angrenzender Grundstiicke (Angrenzer) innerhalb von finf
Arbeitstagen ab dem Eingang der vollsténdigen Bauvorlagen von dem Bauvorhaben. Die Benachrichtigung ist
nicht erforderlich bel Angrenzern, die

1. ene schriftliche Zustimmungserklérung abgegeben oder die Bauvorlagen unterschrieben haben oder
2. durch das Vorhaben offensichtlich nicht berthrt werden.

Die Gemeinde kann auch sonstige Eigentimer benachbarter Grundstticke (sonstige Nachbarn), deren 6ffentlich-
rechtlich geschiitzte nachbarliche Belange beriihrt sein kdnnen, innerhalb der Frist des Satzes 1 benachrichtigen.
Bel Eigentimergemeinschaften nach dem Wohnungseigentumsgesetz geniigt die Benachrichtigung des Verwal-
ters.

(2) Einwendungen sind innerhalb von vier Wochen nach Zustellung der Benachrichtigung bel der Gemeinde
schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen. Die vom Bauantrag durch Zustellung benachrichtigten Angren-
zer und sonstigen Nachbarn werden mit alen Einwendungen ausgeschlossen, die im Rahmen der Beteiligung
nicht fristgemai geltend gemacht worden sind und sich auf von der Baurechtsbehérde zu prifende 6ffentlich-
rechtliche Vorschriften beziehen (materielle Préklusion). Auf diese Rechtsfolge ist in der Benachrichtigung hin-
zuweisen. Die Gemeinde leitet die bei ihr eingegangenen Einwendungen zusammen mit ihrer Stellungnahme
innerhalb der Frist des § 54 Abs. 3 an die Baurechtsbehtrde weiter.

(3) Bel Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren gilt Absatz 1 entsprechend. Bedenken kdnnen innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang der Benachrichtigung bel der Gemeinde vorgebracht werden. Die Gemeinde hat sie unver-



zlglich an die Baurechtsbehdrde weiterzuleiten. Fir die Behandlung der Bedenken gilt 8 47 Abs. 1. Die Angren-
zer und sonstigen Nachbarn werden Uber das Ergebnis unterrichtet.

§ 56 Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

(1) Abweichungen von technischen Bauvorschriften sind zuzulassen, wenn auf andere Weise dem Zweck dieser
Vorschriften nachweidlich entsprochen wird.

(2) Ferner sind Abweichungen von den Vorschriften in den 88 4 bis 37 dieses Gesetzes oder aufgrund dieses
Gesetzes zuzulassen

1. zur Modernisierung von Wohnungen und Wohngebauden, Teilung von Wohnungen oder Schaffung von
zusitzlichem Wohnraum durch Ausbau, Anbau, Nutzungsinderung, Aufstockung oder Anderung des Da-
ches, wenn die Baugenehmigung oder die Kenntnisgabe fiir die Errichtung des Gebaudes mindestens funf
Jahre zurtickliegt,

2. zur Erhaltung und weiteren Nutzung von Kulturdenkmalen,

3. zur Vewirklichung von Vorhaben zur Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Energien,
4.  zur praktischen Erprobung neuer Bau- und Wohnformen im Wohnungsbau,

wenn die Abwei chungen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar sind.

(3) Ausnahmen, die in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes vorgesehen sind, kénnen
zugelassen werden, wenn sie mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar sind und die fir die Ausnahmen festgel eg-
ten Voraussetzungen vorliegen.

(4) Ferner kdnnen Ausnahmen von den Vorschriften in den 88 4 bis 37 dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes zugel assen werden

1. be Gemeinschaftsunterkiinften, die der voribergehenden Unterbringung oder dem voriibergehenden Woh-
nen dienen,

2. be baulichen Anlagen, die nach der Art ihrer Ausfuhrung fiir eine dauernde Nutzung nicht geeignet sind
und die fur eine begrenzte Zeit aufgestel It werden (Behelfsbauten),

3. be kleinen, Nebenzwecken dienenden Gebauden ohne Feuerstétten, wie Geschirrhitten,

4. be freistehenden anderen Gebduden, die allenfalls fir einen zeitlich begrenzten Aufenthalt bestimmt sind,
wie Gartenhauser, Wochenendhauser oder Schutzhitten.

(5) Von den Vorschriften in den 88 4 bis 39 dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes kann Befreiung
erteilt werden, wenn

1. Grinde des algemeinen Wohls die Abweichung erfordern oder
2. dieEinhaltung der Vorschrift im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Hérte fihren wiirde
und die Abweichung auch unter Wirdigung nachbarlicher Interessen mit den offentlichen Belangen vereinbar

ist. Grinde des allgemeinen Wohls liegen auch bei Vorhaben zur Deckung dringenden Wohnbedarfs vor. Bel
diesen Vorhaben kann auch in mehreren vergleichbaren Féllen eine Befreiung erteilt werden.

(6) Ist fur verfahrensfreie Vorhaben eine Abweichung, Ausnahme oder Befreiung erforderlich, so ist diese
schriftlich besonders zu beantragen. 8§ 54 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.

§ 57 Bauvorbescheid

(1) Vor Einreichen des Bauantrags kann auf schriftlichen Antrag des Bauherrn ein schriftlicher Bescheid zu
einzelnen Fragen des VVorhabens erteilt werden (Bauvorbescheid). Der Bauvorbescheid gilt drei Jahre.

(2) 853 Abs. 1 bis4, 88 54, 55 Abs. 1 und 2, § 58 Abs. 1 bis 3 sowie § 62 Abs. 2 gelten entsprechend.

§ 58 Baugenehmigung

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem genehmigungspflichtigen Vorhaben keine von der Bau-
rechtsbehdrde zu prifenden offentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstenen. Soweit nicht 8 52 Anwendung



findet, sind alle offentlich-rechtlichen Vorschriften zu prifen, die Anforderungen an das Bauvorhaben enthalten
und Uber deren Einhaltung nicht eine andere Behdrde in einem gesonderten Verfahren durch Verwaltungsakt
entscheidet. Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; § 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet
keine Anwendung. Erleichterungen, Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen sind ausdriicklich auszuspre-
chen. Die Baugenehmigung it nur insoweit zu begriinden, als sie Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen
von nachbarschiitzenden Vorschriften enthét und der Nachbar Einwendungen erhoben hat. Eine Ausfertigung
der mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen ist dem Antragsteller mit der Baugenehmigung zuzu-
stellen. Eine Ausfertigung der Baugenehmigung ist auch Angrenzern und songtigen Nachbarn zuzustellen, deren
Einwendungen gegen das Vorhaben nicht entsprochen wird; auszunehmen sind solche Angaben, die wegen be-
rechtigter Interessen der Beteiligten geheim zu halten sind.

(2) Die Baugenehmigung gilt auch fir und gegen den Rechtsnachfolger des Bauherrn.
(3) Die Baugenehmigung wird unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt.

(4) Behdfsbauten dirfen nur befristet oder widerruflich genehmigt werden. Nach Ablauf der gesetzten Frist oder
nach Widerruf ist die Anlage ohne Entschadigung zu beseitigen und ein ordnungsgemél3er Zustand herzustellen.

(5) Die Gemeinde it, wenn sie nicht Baurechtsbehdrde ist, von jeder Baugenehmigung durch Ubersendung einer
Abschrift des Bescheides und der Plane zu unterrichten.

(6) Auch nach Erteilung der Baugenehmigung kdnnen Anforderungen gestellt werden, um Gefahren fir Leben
oder Gesundheit oder bel der Genehmigung nicht voraussehbare Gefahren oder erhebliche Nachteile oder Belas-
tigungen von der Allgemeinheit oder den Benutzern der baulichen Anlagen abzuwenden. Bel Gefahr im Verzug
kann bis zur Erfillung dieser Anforderungen die Benutzung der baulichen Anlage eingeschrénkt oder untersagt
werden.

§ 59 Baubeginn

(1) Mit der Ausfihrung genenmigungspflichtiger Vorhaben darf erst nach Erteilung des Baufreigabescheins
begonnen werden. Der Baufreigabeschein ist zu erteilen, wenn die in der Baugenehmigung fur den Baubeginn
enthaltenen Auflagen und Bedingungen erflllt sind. Enthdlt die Baugenehmigung keine solchen Auflagen oder
Bedingungen, so ist der Baufreigabeschein mit der Baugenehmigung zu erteilen. Der Baufreigabeschein muss
die Bezeichnung des Bauvorhabens und die Namen und Anschriften des Entwurfsverfassers und des Bauleiters
enthalten und ist dem Bauherrn zuzustellen.

(2) Der Bauherr hat den Baubeginn genehmigungspflichtiger Vorhaben und die Wiederaufnahme der Bauarbei-
ten nach einer Unterbrechung von mehr a's sechs Monaten vorher der Baurechtsbehdrde schriftlich mitzuteilen.

(3) Vor Baubeginn miissen bei genehmigungspflichtigen Vorhaben Grundriss und Hohenlage der baulichen
Anlage auf dem Baugrundstiick festgelegt sein. Die Baurechtsbehérde kann verlangen, dass diese Festlegungen
durch einen Sachverstdndigen vorgenommen werden.

(4) Bei Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren darf mit der Ausfiihrung begonnen werden
1. be Vorhaben, denen die Angrenzer schriftlich zugestimmt haben, zwei Wochen,
2. bei songtigen Vorhaben ein Monat

nach Eingang der vollsténdigen Bauvorlagen bei der Gemeinde, es sei denn, der Bauherr erhdt eine Mitteillung
nach 8 53 Abs. 6 oder der Baubeginn wird nach § 47 Abs. 1 oder vorléufig auf Grund von § 15 Abs. 1 Satz 2
BauGB untersagt.

(5) Bei Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren hat der Bauherr vor Baubeginn

1. die bautechnischen Nachweise von einem Sachversténdigen prifen zu lassen, soweit nichts anderes be-
stimmt ist; die Prifung muss vor Baubeginn, spatestens jedoch vor Ausfiihrung der jeweiligen Bauabschnit-
te abgeschlossen sein,

2. Grundriss und Hohenlage von Gebduden auf dem Baugrundstiick durch einen Sachverstandigen festlegen zu
lassen, soweit nichts anderes bestimmt ist,

3. dem bevollméchtigten Bezirksschorngteinfeger technische Angaben tiber Feuerungsanlagen sowie Uber
ortsfeste Bl ockhei zkraftwerke und Verbrennungsmotoren in Gebauden vorzul egen.



(6) Bei Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren innerhalb eines férmlich festgelegten Sanierungsgebietes im Sinne
des § 142 BauGB, eines formlich festgelegten stadtebaulichen Entwicklungsbereiches im Sinne des § 165
BauGB oder eines formlich festgelegten Gebietsim Sinne des 8§ 171d oder § 172 BauGB miissen vor Baubeginn
die hierfir erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

8§ 60 Sicher heitsleistung

(1) Die Baurechtshehérde kann die Leistung einer Sicherheit verlangen, soweit sie erforderlich ist, um die Erfill-
lung von Auflagen oder sonstigen Verpflichtungen zu sichern.

(2) Auf Sicherheitdeistungen sind die 88 232, 234 bis 240 des Birgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.

§ 61 Teilbaugenehmigung

(2) It ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der Bauarbeiten fir die Baugrube und fir einzelne Bauteile
oder Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor Erteilung der Baugenehmigung schriftlich, aber nicht in
elektronischer Form, zugelassen werden, wenn nach dem Stand der Prifung des Bauantrags gegen die Teilaus-
fuhrung keine Bedenken bestehen (Teilbaugenehmigung). 88 54, 58 Abs. 1 bis 5 sowie 8 59 Abs. 1 bis 3 gelten
entsprechend.

(2) In der Baugenehmigung kénnen fir die bereits genehmigten Teile des V orhabens, auch wenn sie schon aus-
gefuhrt sind, zusétzliche Anforderungen gestellt werden, wenn sich bel der weiteren Prifung der Bauvorlagen
ergibt, dass die zusétzlichen Anforderungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 erforderlich sind.

§ 62 Geltungsdauer der Baugenehmigung

(1) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erléschen, wenn nicht innerhab von drel Jahren nach
Erteilung der Genehmigung mit der Bauausfilhrung begonnen oder wenn sie nach diesem Zeitraum ein Jahr
unterbrochen worden ist.

(2) Die Frigt nach Absatz 1 kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu drei Jahren schriftlich verlangert werden.
Die Frist kann auch rtickwirkend verléngert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Baurechtsbehérde
eingegangen ist.

8§ 63 Verbot unrechtmafig gekennzeichneter Baupr odukte

Sind Bauprodukte entgegen § 21 mit dem U-Zeichen gekennzeichnet, so kann die Baurechtsbehorde die Ver-
wendung dieser Bauprodukte untersagen und deren Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen.

§ 64 Einstellung von Arbeiten

(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder abgebrochen, so kann
die Baurechtsbehdrde die Eingtellung der Arbeiten anordnen. Dies gilt insbesondere, wenn

1. dieAusfihrung eines Vorhabens entgegen 8§ 59 begonnen wurde,

2. das Vorhaben ohne die erforderlichen Bauabnahmen (8 67) oder Nachweise (8 66 Abs. 2 und 4) oder tber
die Teilbaugenehmigung (8 61) hinaus fortgesetzt wurde,

3. bei der Ausfiihrung eines Vorhabens
a) von der erteilten Baugenehmigung oder Zustimmung,
b) im Kenntnisgabeverfahren von den eingerei chten Bauvorlagen
abgewichen wird, es sei denn die Abweichung ist nach § 50 verfahrensfrei,

4. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 keine CE-Kennzeichnung
oder entgegen § 21 kein U-Zeichen tragen oder unberechtigt damit gekennzeichnet sind.

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Anordnung der Eingtellung der Arbeiten haben keine aufschie-
bende Wirkung.



(2) Werden Arbeiten trotz schriftlich oder mindlich verfigter Einstellung fortgesetzt, so kann die Baurechtsbe-
hérde die Baustelle versiegeln und die an der Baustelle vorhandenen Baugtoffe, Bauteile, Baugerdte, Bauma-
schinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam nehmen.

§ 65 Abbruchsanordnung und Nutzungsunter sagung

Der teilweise oder vollstdndige Abbruch einer Anlage, die im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten errichtet wurde, kann angeordnet werden, wenn nicht auf andere Weise rechtmél3ige Zustdnde hergestellt
werden konnen. Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen VVorschriften genutzt, so kann diese
Nutzung untersagt werden.

§ 66 Baulberwachung

(1) Die Baurechtsbehdrde kann die Ordnungsméaldigkeit der Bauausfiihrung und die ordnungsgemaf3e Erfillung
der Pflichten der am Bau Beteiligten nach den 88 42 bis 45 Uberpriifen. Sie kann verlangen, dass Beginn und
Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden.

(2) Die Ordnungsméfdigkeit der Bauausfilhrung umfasst auch die Tauglichkeit der Gertiste und Absteifungen
sowie die Bestimmungen zum Schutze der allgemeinen Sicherheit. Die Baurechtsbhehérde und die von ihr Beauf-
tragten kénnen Proben von Bauprodukten, soweit erforderlich auch aus fertigen Bauteilen, enthehmen und pri-
fen oder prifen lassen.

(3) Den mit der Uberwachung beauftragten Personen ist jederzeit Zutritt zu Baustellen und Betriebsstétten sowie
Einblick in Genehmigungen und Zulassungen, Priifzeugnisse, Ubereinstimmungserklarungen, Ubereingtim-
mungszertifikate, Uberwachungsnachweise, Zeugnisse und Aufzeichnungen iber die Priiffung von Bauproduk-
ten, in die CE-Kennzeichnungen und Leistungserkld&rungen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, in die
Bautagebiicher und andere vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewahren. Der Bauherr hat die fiir die Uberwa-
chung erforderlichen Arbeitskréfte und Geréte zur Verfligung zu stellen.

(4) Die Baurechtsbehdrde kann einen Nachweis dariiber verlangen, dass die Grundflachen, Abstdnde und Hohen-
lagen der Gebdude eingehalten sind.

(5) Die Baurechtshehtrde soll, soweit sie im Rahmen der Bauiiberwachung Erkenntnisse tiber systematische
Rechtsverstolie gegen die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 erlangt, diese der fur die Marktiiberwachung zusténdi-
gen Stelle mitteilen.

§ 67 Bauabnahmen, I nbetriebnahme der Feuer ungsanlagen

(1) Soweit es bei genehmigungspflichtigen Vorhaben zur Wirksamkeit der Bautberwachung erforderlich ist,
kann in der Baugenehmigung oder der Teilbaugenehmigung, aber auch noch wéhrend der Bauausfihrung die
Abnahme

1. bestimmter Bauteile oder Bauarbeiten und

2. der baulichen Anlage nach ihrer Fertigstellung vorgeschrieben werden.

(2) Schreibt die Baurechtsbehtrde eine Abnahme vor, hat der Bauherr rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, wann
die Voraussetzungen fur die Abnahme gegeben sind. Der Bauherr oder die Unternehmer haben auf Verlangen
die fur die Abnahmen erforderlichen Arbeitskrafte und Geréte zur Verfiigung zu stellen.

(3) Bei Beanstandungen kann die Abnahme abgelehnt werden. Uber die Abnahme stellt die Baurechtsbehorde
auf Verlangen des Bauherrn eine Bescheinigung aus (Abnahmeschein).

(4) Die Baurechtsbehdrde kann verlangen, dass bestimmte Bauarbeiten erst nach einer Abnahme durchgefihrt
oder fortgesetzt werden. Sie kann aus den Griinden des 8 3 Abs. 1 auch verlangen, dass eine bauliche Anlage erst
nach einer Abnahme in Gebrauch genommen wird.

(5) Bei genehmigungspflichtigen und bei kenntnisgabepflichtigen Vorhaben dirfen die Feuerungsanlagen erst in
Betrieb genommen werden, wenn der bevollméachtigte Bezirksschornsteinfeger die Brandsicherheit und die si-
chere Abfiihrung der Verbrennungsgase bescheinigt hat.



Satz 1 gilt fur ortsfeste Blockhei zkraftwerke und Verbrennungsmotoren in Gebauden entsprechend.

§ 68 Typenpr tifung

(1) Fur bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, die in derselben Ausfihrung an mehreren Stellen errich-
tet oder verwendet werden sollen, kénnen die Nachweise der Standsicherheit, des Schallschutzes oder der Feu-
erwiderstandsdauer der Bauteile allgemein geprift werden (Typenpriifung). Eine Typenpriifung kann auch erteilt
werden fur bauliche Anlagen, diein unterschiedlicher Ausfiihrung, aber nach einem bestimmten System und aus
bestimmten Bauteilen an mehreren Stellen errichtet werden sollen; in der Typenpriifung ist die zulassige Veran-
derbarkeit festzulegen.

(2) Die Typenprifung wird auf schriftlichen Antrag von einem Prifamt fir Baustatik durchgefiinrt. Soweit die
Typenpriifung ergibt, dass die Ausfiihrung den offentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht, ist dies durch Be-
scheid festzustellen. Die Typenprifung darf nur widerruflich und fir eine Frist von bis zu finf Jahren erteilt oder
verlangert werden. 8 62 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Diein der Typenprifung entschiedenen Fragen werden von der Baurechtsbehérde nicht mehr geprift.

(4) Typenprifungen anderer Bundeslé@nder gelten auch in Baden-Wrttemberg.

§ 69 Fliegende Bauten

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen Orten wiederholt
aufgestellt und abgebaut zu werden. Baustelleneinrichtungen und Baugertiste gelten nicht a's Fliegende Bauten.

(2) Fliegende Bauten bedirfen, bevor sie erstmal s aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, einer Ausfih-
rungsgenehmigung. Dies gilt nicht fir unbedeutende Fliegende Bauten, an die besondere Sicherheitsanforderun-
gen nicht gestellt werden, sowie fir Fliegende Bauten, die der Landesverteidigung dienen.

(3) Zusténdig fur die Erteillung der Ausfiihrungsgenehmigung ist die Baurechtsbehdrde, in deren Gebiet der An-
tragsteller seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Niederlassung hat. Hat der Antragsteller weder seinen Wohn-
sitz noch seine gewerbliche Niederlassung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so ist die Baurechtsbe-
hérde zustandig, in deren Gebiet der Hiegende Bau erstmals aufgestel It und in Gebrauch genommen werden soll.

(4) Die Ausfihrungsgenehmigung wird fir eine bestimmte Frigt erteilt, die finf Jahre nicht Uberschreiten soll.
Sie kann auf schriftlichen Antrag jewells bis zu funf Jahren verlangert werden. 8 62 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. Die Ausfihrungsgenehmigung und deren Verldngerung werden in ein Prifbuch eingetragen, dem eine
Ausfertigung der mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen beizufiigen ist.

(5) Der Inhaber der Ausfiihrungsgenehmigung hat den Wechsdl seines Wohnsitzes oder seiner gewerblichen
Niederlassung oder die Ubertragung eines Fliegenden Baues an Dritte der Behdrde, die die Ausfiihrungsgeneh-
migung erteilt hat, anzuzeigen. Diese hat die Anderungen in das Prifbuch einzutragen und sie, wenn mit den
Anderungen ein Wechsdl der Zustandigkeit verbunden ist, der nunmehr zustandigen Behorde mitzuteilen.

(6) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 einer Ausfiihrungsgenehmigung bediirfen, diirfen unbeschadet anderer
Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung der Baurechtsbehdrde des Aufstel-
lungsortes unter Vorlage des Prifbuches angezeigt ist. Die Baurechtsbehdrde kann die Inbetriebnahme von einer
Gebrauchsabnahme abhangig machen. Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prifbuch einzutragen. Wenn eine
Geféhrdung im Sinne des 8 3 Abs. 1 nicht zu erwarten ist, kann in der Ausfiihrungsgenehmigung bestimmt wer-
den, dass Anzeigen nach Satz 1 nicht erforderlich sind.

(7) Die fur die Gebrauchsabnahme zustandige Baurechtsbehdrde kann Auflagen machen oder die Aufstellung
oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, soweit dies nach den drtlichen Verhdtnissen oder zur Abwehr
von Gefahren erforderlich ist, insbesondere weil

1. dieBetriebs- oder Standsicherheit nicht gewahrleistet ist,

2. von der Ausfiihrungsgenehmigung abgewichen wird oder

3. die Ausfihrungsgenehmigung abgel aufen ist.

Wird die Aufstellung oder der Gebrauch wegen Méangeln am Fiegenden Bau untersagt, so ist dies in das



Prifbuch einzutragen; ist die Beseitigung der Méngel innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten, so ist das
Prifbuch einzuziehen und der fir die Erteilung der Ausfiihrungsgenehmigung zusténdigen Behorde zuzuleiten.

(8) Bel Fliegenden Bauten, die langere Zeit an einem Aufstellungsort betrieben werden, kann die fir die Ge-
brauchsabnahme zusténdige Baurechtsbehérde Nachabnahmen durchfiihren. Das Ergebnis der Nachabnahmen
ist in das Prifbuch einzutragen.

(9) 847 Abs. 2, 853 Abs. 1, 2 und 4 sowie § 54 Abs. 1 gelten entsprechend.

(10) Ausfihrungsgenehmigungen anderer Bundesldnder gelten auch in Baden-Wrttemberg.

§ 70 Zustimmungsver fahren, Vorhaben der L andesverteidigung

(1) An die Stelle der Baugenehmigung tritt die Zustimmung, wenn

1. der Bund, ein Land, eine andere Gebietskorperschaft des 6ffentlichen Rechts oder eine Kirche Bauherr ist
und

2. der Bauherr die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bautberwachung geeigneten Fachkréften seiner Bau-
behorde tibertragen hat.

Dies gilt entsprechend fur Vorhaben Dritter, diein Erfillung einer staatlichen Baupflicht vom Land durchgefiihrt
werden.

(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der unteren Baurechtsbehdrde einzureichen. Hinsichtlich des Prifungs-
umfangs gilt § 52 Abs. 2. § 52 Abs. 3, 853 Abs. 1, 2und 4, 8§ 54 Abs. 1 und 4, 8 55 Abs. 1 und 2, §8 56, 58, 59
Abs. 1 bis 3, 88 61, 62, 64, 65 sowie § 67 Abs. 5 gelten entsprechend. Die Fachkréfte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2

sind der Baurechtsbehdrde zu benennen. Die bautechnische Priifung sowie Bauiiberwachung und Bauabnahmen
finden nicht statt.

(3) Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen, bedirfen weder einer Baugenehmigung noch einer Kenntnis-
gabe nach § 51 noch einer Zustimmung nach Absatz 1. Sie sind statt dessen der hoheren Baurechtsbehérde vor
Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen.

(4) Der Bauherr igt dafirr verantwortlich, dass Entwurf und Ausfiihrung von Vorhaben nach den Absétzen 1 und
3 den offentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

§ 71 Ubernahme von Baulasten

(1) Durch Erklérung gegentiber der Baurechtsbehérde kdnnen Grundstiicksei gentiimer 6ffentlich-rechtliche Ver-
pflichtungen zu einem ihre Grundstiicke betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen Gbernehmen, die sich nicht
schon aus 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben (Baulasten). Sie sind auch gegeniiber dem Rechtsnachfol -
ger wirksam.

(2) Die Erklarung nach Absatz 1 muss vor der Baurechtsbehtrde oder vor der Gemeindebehorde abgegeben oder
anerkannt werden; sie kann auch in 6ffentlich beglaubigter Form einer dieser Behtrden vorgelegt werden.

(3) Die Baulast erlischt durch schriftlichen Verzicht der Baurechtsbehtrde. Der Verzicht ist zu erkléren, wenn
ein offentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. Vor dem Verzicht sollen der Verpflichtete und die
durch die Baulast Begiinstigten gehért werden.

8 72 Baulastenver zeichnis

(1) Die Baulasten sind auf Anordnung der Baurechtshehdrde in ein Verzeichnis einzutragen (Baulastenverzeich-
nis).

(2) In das Baulastenverzeichnis sind auch einzutragen, soweit ein offentliches Interesse an der Eintragung be-
steht,

1. andere baurechtliche, altlastenrechtliche oder bodenschutzrechtliche Verpflichtungen des Grundstiickseigen-
timers zu einem sein Grundstiick betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen,



2. Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte.
(3) Das Baulastenverzeichnis wird von der Gemeinde gefihrt.

(4) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen und sich Abschrif-
ten erteilen lassen.

NEUNTER TEIL — Rechtsvorschriften, Ordnungswidrigkeiten, Uber gangs- und
Schlussvor schriften

§ 73 Rechtsver ordnungen

(1) Zur Verwirklichung der in 8 3 Absatz 1 Satz 1, § 16a Absatz 1 und § 16b Absatz 1 bezeichneten Anforde-
rungen werden die obersten Baurechtsbehtrden erméchtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen
Uber

1. dienéhere Bestimmung algemeiner Anforderungen in den 88 4 bis 37,

2. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sch ausder besonderen Art oder Nutzung der baulichen
Anlagen und Raume nach § 38 fir ihre Errichtung, Unterhaltung und Nutzung ergeben, sowie tber die An-
wendung solcher Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art,

3. enevon Zeit zu Zeit zu wiederholende Nachpriifung von Anlagen, die zur Verhitung erheblicher Gefahren
oder Nachteile stdndig ordnungsgemald unterhalten werden missen, und die Erstreckung dieser Nachpr U-
fungspflicht auf bestehende Anlagen,

4. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch schwieriger baulicher Anlagen und Einrich-
tungen, wie Biihnenbetriebe und technisch schwierige Fliegende Bauten,

5. den Nachweis der Befahigung der in Nummer 4 genannten Personen.

(2) Die obersten Baurechtsbehdrden werden erméchtigt, zum baurechtlichen Verfahren durch Rechtsverordnung
Vorschriften zu erlassen tber

1. Art, Inhalt, Beschaffenheit und Zahl der Bauvorlagen, dabei kann festgelegt werden, dass bestimmte Bau-
vorlagen von Sachversténdigen oder sachverstandigen Stellen zu verfassen sind,

2. dieerforderlichen Antrdge, Anzeigen, Nachweise und Beschenigungen,

3. dasVerfahren im Einzelnen.

Sie kdnnen dabei fur verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen und Verfahren fest-

legen.

(3) Die oberste Baurechtshehérde wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung vorzuschreiben, dass die am Bau
Beteiligten (88 42 bis 45) zum Nachweis der ordnungsgemél3en Bauausfiihrung Bescheinigungen, Bestatigungen
oder Nachweise des Entwurfsverfassers, der Unternehmer, des Bauleters, von Sachversténdigen, Fachplanern
oder Behdrden tber die Einhaltung baurechtlicher Anforderungen vorzulegen haben.

(4) Die Landesregierung wird erméchtigt, zur Vereinfachung, Erleichterung oder Beschleunigung der baurechtli-

chen Verfahren oder zur Entlastung der Baurechtsbehtrde durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen

Uber

1. den vollsténdigen oder teilweisen Wegfall der Prifung offentlich-rechtlicher Vorschriften tiber die techni-
sche Beschaffenheit bel bestimmten Arten von Bauvorhaben,

2. dieHeranziehung von Sachverstdndigen oder sachverstéandigen Stellen,

3. die Ubertragung von Priifaufgaben im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens einschliefilich der Bautiiber-
wachung und Bauabnahmen sowie die Ubertragung sonstiger, der Vorbereitung baurechtlicher Entscheidun-

gen dienenden Aufgaben und Befugnisse der Baurechtsbehdrde auf Sachversténdige oder sachverstdndige
Stellen.

Sie kann dafirr bestimmte V oraussetzungen festlegen, die die Verantwortlichen nach 8§ 43 zu erfiillen haben.

(5) Die obersten Baurechtsbehtrden kénnen durch Rechtsverordnung fir Sachversténdige, die nach diesem Ge-
setz oder nach Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes tétig werden,

1. enebestimmte Ausbildung, Sachkunde oder Erfahrung vorschreiben,



2. die Befugnisse und Pflichten bestimmen,
eine besondere Anerkennung vorschreiben,

4. die Zustandigkeit, das Verfahren und die Voraussetzungen fir die Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Riick-
nahme und ihr Erldschen sowie die Vergitung der Sachverstdndigen regeln.

w

(6) Die oberste Baurechtsbehdrde wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung die Befugnisse auf andere as in
diesen Vorschriften aufgefiihrte Behérden zu tibertragen fur

1. dieZustandigkeit fir die vorhabenbezogene Bauartgenehmigung nach § 16a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und
den Verzicht darauf im Einzelfall nach § 16a Absatz 4 sowie die Entscheidungen Uber Zustimmungen im
Einzelfall (8 20),

2. die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen (8§ 24).
Die Befugnis nach Nummer 2 kann auch auf eine Behdrde eines anderen Landes Ubertragen werden, die der

Aufsicht einer obersten Baurechtsbehdrde untersteht oder an deren Willenshildung die oberste Baurechtsbehdrde
mitwirkt.

(7) Die oberste Baurechtsbehérde kann durch Rechtsverordnung
1. das U-Zeichen festlegen und zu diesem Zeichen zusitzliche Angaben verlangen,

2. das Anerkennungsverfahren nach 8§ 24, die Voraussetzungen fir die Anerkennung, ihren Widerruf und ihr
Erldschen regeln, inshesondere auch Altersgrenzen festlegen, sowie eine ausreichende Haftpflichtversiche-
rung fordern.

(7a) Die oberste Baurechtsbehdrde kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass fir bestimmte Bauprodukte
und Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser
Anforderungen 8§ 16a Absatz 2 und 88 17 bis 25 ganz oder teilweise anwendbar sind, wenn die anderen Rechts-
vorschriften dies verlangen oder zulassen.

(8) Die oberste Baurechtsbehérde wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass

1. Ausfuhrungsgenehmigungen fir Fliegende Bauten nur durch bestimmte Behdrden oder durch von ihr be-
stimmte Stellen erteilt und diein 8 69 Abs. 6 bis 8 genannten Aufgaben der Baurechtsbehdrde durch andere
Behdrden oder Stellen wahrgenommen werden; dabei kann die Vergutung dieser Stellen geregelt werden,

2. die Anforderungen der auf Grund des 8§ 34 des Produktsi cherheitsgesetzes und des § 49 Abs. 4 des Energie-
wirtschaftgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend fir Anlagen gelten, die nicht gewerblichen
Zwecken dienen und nicht im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden; se kann auch
die Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen fir anwendbar erkléren oder selbst das Verfahren bestim-
men sowie Zustandigkeiten und Gebiihren regeln; dabel kann sie auch vorschreiben, dass danach zu ertei-
lende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zustimmung nach § 70 einschliefdich der zugehdrigen
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen einschlief3en, sowie dass 8§ 35 Absatz 2 des Produktsicher-
heitsgesetzes insoweit Anwendung findet.

§ 73a Technische Baubestimmungen

(1) Die Anforderungen nach 8 3 Absatz 1 Satz 1 kénnen durch Technische Baubestimmungen konkretisiert wer-
den. Die Technischen Baubestimmungen sind zu beachten. Von den in den Technischen Baubestimmungen
enthaltenen Planungs-, Bemessungs- und Ausfihrungsregelungen kann abgewichen werden, wenn mit einer
anderen Losung in gleichem Mal3e die Anforderungen erflillt werden und in der Technischen Baubestimmung
eine Abwei chung nicht ausgeschlossen ist; § 16a Absatz 2 und 8 17 Absatz 1 bleiben unberihrt.

(2) Die Konkretisierungen kénnen durch Bezugnahmen auf technische Regeln und deren Fundstellen oder auf
andere Weise erfolgen, inshesondere in Bezug auf:

1. bestimmte bauliche Anlagen oder ihre Teile,

2. diePlanung, Bemessung und Ausfiihrung baulicher Anlagen und ihrer Teile,

3. dieLeistung von Bauprodukten in bestimmten baulichen Anlagen oder ihren Teilen, insbesondere
a) Planung, Bemessung und Ausfihrung baulicher Anlagen bei Einbau eines Bauprodukts,

b) Merkmale von Bauprodukten, die sich fir einen Verwendungszweck auf die Erfillung der Anforderun-
gen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 auswirken,

¢) Verfahren fir die Feststellung der Leistung eines Bauproduktes im Hinblick auf Merkmale, die sich fir
einen Verwendungszweck auf die Erfillung der Anforderungen nach 8 3 Absatz 1 Satz 1 auswirken,



d) zuléssige oder unzuldssige besondere V erwendungszwecke,
€) dieFestlegung von Klassen und Stufen in Bezug auf bestimmte V erwendungszwecke,

f) die fir einen bestimmten Verwendungszweck anzugebende oder erforderliche und anzugebende Leis-
tung in Bezug auf ein Merkmal, das sich fir einen Verwendungszweck auf die Erfullung der Anforde-
rungen nach 8 3 Absatz 1 Satz 1 auswirkt, soweit vorgesehen in Klassen und Stufen,

4. die Bauarten und die Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses nach § 16a
Absatz 3 oder § 19 Absatz 1 bediirfen,

5. Voraussetzungen zur Abgabe der Ubereingtimmungserklarung fir ein Bauprodukt nach § 22,
6. dieArt, den Inhalt und die Form technischer Dokumentation.

(3) Die Technischen Baubestimmungen sollen nach den Grundanforderungen gemél Anhang | der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 gegliedert sein.

(4) Die Technischen Baubestimmungen enthalten diein 8 17 Absatz 3 genannte Ligte.

(5) Im gegenseitigen Einvernehmen machen diein § 46 Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten obersten Baurechtsbe-
hérden nach Anhdrung der beteiligten Kreise zur Durchfiihrung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesdt-
zes erlassenen Rechtsverordnungen die Technischen Baubestimmungen nach Absatz 1 als Verwaltungsvorschrift
bekannt. Soweit diese Technischen Baubestimmungen einem vom Deutschen Ingtitut fiir Bautechnik im Einver-
nehmen mit den obersten Bauaufsichtsbehtrden der Lander verdffentlichten Muster einer Verwaltungsvorschrift
Uber Technische Baubestimmungen entsprechen und zu diesem Muster bereits eine Anhdrung der beteiligten
Kreise durch das Deutsche 1ngtitut fir Bautechnik erfolgt ist, ist eine Anhérung nach Satz 1 entbehrlich.

§ 74 Ortliche Bauvor schriften

(1) Zur Durchfihrung baugestaterischer Absichten, zur Erhaltung schitzenswerter Bauteile, zum Schutz be-
stimmter Bauten, Stral3en, Plétze oder Ortsteile von geschichtlicher, kiinstlerischer oder stédtebaulicher Bedeu-
tung sowie zum Schutz von Kultur- und Naturdenkmalen kénnen die Gemeinden im Rahmen dieses Gesetzesin
bestimmten bebauten oder unbebauten Teilen des Gemeindegebiets durch Satzung 6rtliche Bauvorschriften er-
lassen Uber

1. Anforderungen an die auf3ere Gestaltung baulicher Anlagen einschliefdich Regelungen Uber Gebdudehdhen
und -tiefen sowie Uber die Begriinung,

2. Anforderungen an Werbeanlagen und Automaten; dabel kénnen sich die Vorschriften auch auf deren Art,
Grofle, Farbe und Anbringungsort sowie auf den Ausschluss bestimmter Werbeanlagen und Automaten be-
ziehen,

3. Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Fléchen der bebauten Grund-
stiicke und an die Gestaltung der Plétze fur bewegliche Abfallbehédlter sowie tber Notwendigkeit oder Zu-
l&ssigkeit und tiber Art, Gestaltung und Hohe von Einfriedungen,

die Beschrénkung oder den Ausschluss der Verwendung von Auf3enantennen,

die Unzuldssigkeit von Niederspannungsfreileitungen in neuen Baugebieten und Sani erungsgebieten,

das Erfordernis einer Kenntnisgabe fur Vorhaben, die nach 8 50 verfahrensfrei sind,

anderealsdiein § 5 Abs. 7 vorgeschriebenen Mal3e. Die Gemeinden kdnnen solche Vorschriften auch erlas-
sen, soweit dies zur Verwirklichung der Festsetzungen einer stédtebaulichen Satzung erforderlich ist und ei-
ne ausreichende Belichtung gewahrleistet ist. Sie kdnnen zudem regeln, dass 8 5 Abs. 7 keine Anwendung
findet, wenn durch die Festsetzungen einer stddtebaulichen Satzung AulRenwande zugelassen oder vorge-
schrieben werden, vor denen Abstandsflachen groRerer oder geringerer Tiefe als nach diesen Vorschriften
liegen missten.

Anforderungen nach Satz 1 Nummer 1, die allein zur Durchfihrung baugestalterischer Absichten gestellt wer-
den, dirfen die Nutzung erneuerbarer Energien nicht ausschlief3en oder unangemessen beeintréchtigen.
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(2) Soweit Grinde des Verkehrs oder stédtebauliche Griinde oder Griinde sparsamer Flachennutzung dies recht-
fertigen, kdnnen die Gemeinden fir das Gemeindegebiet oder fur genau abgegrenzte Teile des Gemeindegebiets
durch Satzung bestimmen, dass

1. die Stellplatzverpflichtung (8 37 Abs. 1) eingeschrankt wird,

2. die Stellplatzverpflichtung fir Wohnungen (8 37 Abs. 1) auf bis zu zwel Stellplétze erhoht wird; fur diese
Stellplétze gilt § 37 entsprechend,



3. dieHerstellung von Stellplétzen und Garagen eingeschrénkt oder untersagt wird,
Stellplétze und Garagen auf anderen Grundstiicken al's dem Baugrundstiick herzustellen sind,

5. Stellplédtze und Garagen nur in einer platzsparenden Bauart hergestellt werden dirfen, zum Beispie mehrge-
schossig, als kraftbetriebene Hebebiihnen oder als automatische Garagen,

6. Absdlplétze fur Fahrrdder in ausreichender Zahl und geeigneter Beschaffenheit herzustellen sind.

>

(3) Die Gemeinden konnen durch Satzung fir das Gemeindegebiet oder genau abgegrenzte Telle des Gemeinde-
gebiets bestimmen, dass

1. zur Vermeidung von tberschiissigem Bodenaushub die Hohenlage der Grundstiicke erhalten oder veréndert
wird,

2. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser oder zum Verwenden von
Brauchwasser herzustellen sind, um die Abwasseranlagen zu entlasten, Uberschwemmungsgefahren zu
vermeiden und den Wasserhaushalt zu schonen, soweit gesundheitliche oder wasserwirtschaftliche Belange
nicht beeintréchtigt werden.

(4) Durch Satzung kann fur das Gemeindegebiet oder genau abgegrenzte Teile des Gemeindegebiets auch be-
stimmt werden, dass fur bestehende Gebaude unter den Voraussetzungen des 8 9 Abs. 2 Kinderspielpldtze anzu-
legen sind.

(5) Anforderungen nach den Absétzen 1 bis 3 kénnen in den ¢rtlichen Bauvorschriften auch in Form zeichneri-
scher Darstellungen gestellt werden.

(6) Die ortlichen Bauvorschriften werden nach den entsprechend geltenden Vorschriften des § 1 Abs. 3 Satz 2
und Abs. 8, § 3 Abs. 2, des § 4 Abs. 2, des § 9 Abs. 7 und des 8 13 BauGB erlassen. 8 10 Abs. 3 BauGB gilt
entsprechend mit der Mal3gabe, dass die Gemeinde in der Satzung auch einen spéteren Zeitpunkt fir das In-
krafttreten bestimmen kann.

(7) Werden ortliche Bauvorschriften zusammen mit einem Bebauungsplan oder einer anderen stadtebaulichen
Satzung nach dem Baugesetzbuch beschlossen, richtet sich das Verfahren fir ihren Erlass in vollem Umfang
nach den fur den Bebauungsplan oder die sonstige stadtebauliche Satzung geltenden Vorschriften. Dies gilt fur
die Anderung, Erganzung und Aufhebung entsprechend.

8 75 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsétzlich oder fahrléssig

1. entgegen 8§ 8 Absatz 2 Satz 1 die geplante Teilung eines Grundstiicks nicht anzeigt,

2. Bauprodukte entgegen § 21 Absatz 3 ohne das U-Zeichen verwendet,

3. Bauarten entgegen § 16a ohne Bauartgenehmigung oder allgemeines bauaufsi chtliches Prifzeugnis fir Bau-
arten anwendet,

4. Bauprodukte mit dem U-Zeichen kennzeichnet, ohne dass dafiir die Voraussetzungen nach § 21 Absatz 3
vorliegen,

5. asBauher entgegen 8 42 Absatz 1 Satz 3 die erforderlichen Nachweise und Unterlagen zu den verwende-
ten Bauprodukten und den angewandten Bauarten nicht bereithalt oder entgegen § 42 Abs. 2 Satz 3 kennt-
ni sgabepflichtige Abbrucharbeiten ausfiihrt oder ausfiihren |&sst,

6. als Entwurfsverfasser entgegen § 43 Abs. 2 den Bauherrn nicht veranlasst, geeignete Fachplaner zu bestel-
len,

7. asUnternehmer entgegen 8 44 Absatz 1 Satz 2 nicht fur die ordnungsgemal3e Einrichtung und den sicheren
Betrieb der Baustelle sorgt oder entgegen 8 44 Absatz 1 Satz 3 die erforderlichen Nachweise und Unterlagen
zu den verwendeten Bauprodukten und den angewandten Bauarten nicht erbringt oder nicht bereithélt,

8. alsBauleiter entgegen 8 45 Abs. 1 nicht auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmer
achtet,

9. als Bauherr, Unternehmer oder Bauleiter eine nach § 49 genehmigungspflichtige Anlage oder Einrichtung
ohne Genehmigung errichtet, benutzt oder von der erteilten Genehmigung abweicht, obwohl er dazu einer
Genehmigung bedurft hétte,

10. as Bauher oder Bauleiter von den im Kenntnisgabeverfahren eingereichten Bauvorlagen abweicht, es sei
denn, die Abweichung ist nach 8 50 verfahrensfrei,



11. asBauherr, Unternehmer oder Bauleiter entgegen § 59 Abs. 1 ohne Baufreigabeschein mit der Ausfihrung
eines genehmigungspflichtigen Vorhabens beginnt, oder als Bauherr entgegen 8 59 Abs. 2 den Baubeginn
oder die Wiederaufnahme von Bauarbeiten nicht oder nicht rechtzeitig mitteilt, entgegen § 59 Abs. 3, 4 oder
5 mit der Bauausfiihrung beginnt, entgegen 8 67 Abs. 4 ohne vorherige Abnahme Bauarbeiten durchftihrt
oder fortsetzt oder eine bauliche Anlage in Gebrauch nimmt oder entgegen 8 67 Abs. 5 eine Feuerungsanla-
gein Betrieb nimmt,

12. Hiegende Bauten entgegen 8 69 Abs. 2 ohne Ausfiihrungsgenehmigung oder entgegen 8 69 Abs. 6 ohne
Anzeige und Abnahmein Gebrauch nimmt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen

1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pléane oder Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz
vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern, oder

2. ene unrichtige bautechnische Prifbestétigung nach § 17 Abs. 2 und 3 LBOVV O abgibt.

(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsétzlich oder fahrléssig
1. asBauher oder Unternehmer einer vollziehbaren Verfiigung nach 8§ 64 Abs. 1 zuwiderhandelt,
2. ene auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnung oder 6rtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt,

wenn die Rechtsverordnung oder 6rtliche Bauvorschrift fir einen bestimmten Tatbestand auf diese Buf3-
geldvorschrift verweist.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 100 000 Euro geahndet werden.

(5) Gegenstande, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 oder Absatz 2 bezieht, kénnen
eingezogen werden.

(6) Verwaltungsbehtrde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist die untere
Baurechtsbehdrde. Hat den vollziehenden Verwaltungsakt eine héhere oder oberste Landesbehirde erlassen, so
ist diese Behérde zustandig.

§ 76 Bestehende bauliche Anlagen

(1) Werden in diesem Gesetz oder in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften andere Anforderun-
gen als nach dem hisherigen Recht gestellt, so kann verlangt werden, dass rechtm&ldig bestehende oder nach
genehmigten Bauvorlagen bereits begonnene Anlagen den neuen Vorschriften angepasst werden, wenn Leben
oder Gesundheit bedroht sind.

(2) Sollen rechtméfiig bestehende Anlagen wesentlich geéndert werden, so kann gefordert werden, dass auch die
nicht unmittelbar bertihrten Teile der Anlage mit diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn

1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht mehr entsprechen, mit dem beabsichtigten VVorhaben in einem
konstruktiven Zusammenhang stehen und

2. die Einhaltung dieser Vorschriften bei den von dem Vorhaben nicht bertihrten Teilen der Anlage keine un-
zumutbaren Mehrkosten verursacht.

§ 77 Uber gangsvor schriften

(1) Dievor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind nach den bisherigen Verfahrensvorschrif-
ten weiterzufuhren. Die materiellen Vorschriften dieses Gesetzes sind in diesen Verfahren nur insoweit anzu-
wenden, as sie fur den Antragsdler eine giinstigere Regelung enthalten as das bisher geltende Recht. § 76
bleibt unberiihrt.

(2) Wer bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes als Planverfasser flr Bauvorlagen bestellt werden durfte, darf in
bisherigem Umfang auch weiterhin a s Entwurfsverfasser bestellt werden.

(3) Bis zum Ablauf des 30. November 2017 fir Bauarten erteilte allgemeine bauaufsi chtliche Zulassungen oder
Zustimmungen im Einzelfall gelten al's Bauartgenehmigung nach 8§ 16a Absatz 2 fort.



(4) Bestehende Anerkennungen von Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen bleiben in dem bis zum
Ablauf des 30. November 2017 geregelten Umfang wirksam. Bis zum Ablauf des 30. November 2017 gestellte
Antrage auf Anerkennung von Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen gelten als Antrage nach diesem
Gesetz.

§ 78 AulRer kr afttr eten bisherigen Rechts

(1) Am 1. Januar 1996 treten aul3er Kraft

1

die Landesbauordnung fur Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 28. November 1983 (GBI. S.
770, ber. 1984 S. 519), zuletzt geéndert durch Artikel 14 der Verordnung vom 23. Juli 1993 (GBI. S. 533)
mit Ausnahme der 88 20 bis 24,

die Verordnung des Innenministeriums Uber den Wegfall der Genehmigungspflicht bel Wohngebauden und
Nebenanlagen (Baufreistellungsverordnung) vom 26. April 1990 (GBI. S. 144), gedndert durch Verordnung
vom 27. April 1995 (GBI. S. 371),

die Verordnung des Innenministeriums Uber den Wegfall der Genehmigungs- und Anzeigepflicht von Wer-
beanlagen wahrend des Wahlkampfes (Werbeanlagenverordnung) vom 12. Juni 1969 (GBI. S. 122).

(2) Am Tage nach der Verkiindung treten auf3er Kraft

1

die 88 20 bis 24 der Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 28. November
1983 (GBI. S. 770, ber. 1984 S. 519), zuletzt geéndert durch Artikel 14 der Verordnung vom 23. Juli 1993
(GBI. S.533),

die Verordnung des Innenministeriums Uber prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen
(Prufzeichenverordnung) vom 13. Juni 1991 (GBI. S. 483),

die Verordnung des Innenministeriums iber die Uberwachung von Baustoffen und Bauteilen (Uberwa-
chungsverordnung) vom 30. September 1985 (GBI. S. 349).

8 79 Inkr afttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. Abweichend hiervon treten die 88 17 bis 25, § 77 Abs. 3 bis 8
sowie Vorschriften, die zum Erlass von Rechtsverordnungen oder ortlichen Bauvorschriften erméchtigen, am
Tage nach der Verkiindung in Kraft.



Anhang (zu 8 50 Abs. 1) — Verfahrensfreie Vor haben

1. Gebaude und Gebaudeteile

a)

b)

©)

d)
€)
f)
9)
h)

)

k)
1)

m)

Gebaude ohne Aufenthaltsraume, Toiletten oder Feuerstétten, wenn die Gebaude weder Verkaufs-noch
Ausstellungszwecken dienen, im Innenbereich bis 40 m3, im AuRenbereich bis 20 m3 Brutto-
Rauminhalt,

Garagen einschliefdlich Uberdachter Stellplétze mit einer mittleren Wandhthe bis zu 3 m und einer
Grundfl&che bis zu 30 m?, auf3er im Aul3enbereich,

Gebaude ohne Aufenthaltsrdume, Toiletten oder Feuerstétten, die einem land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieb dienen und ausschliefdlich zur Unterbringung von Ernteerzeugnissen oder Geréten oder zum vo-
ribergehenden Schutz von Menschen und Tieren bestimmt sind, bis 100 m? Grundfl&che und einer mitt-
leren traufseitigen Wandhohe biszu 5 m,

Gewéchshduser biszu 5 m Hohe, im Aul3enbereich nur landwirtschaftliche Gewachshauser,
Wochenendhéuser in Wochenendhausgebieten,

Gartenhduser in Gartenhausgebieten,

Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes,
Fahrgastuntersténde, die dem &ffentlichen Personenverkehr oder der Schillerbefdrderung dienen,

Schutzhitten und Grillhiitten fiir Wanderer, wenn die Hitten jedermann zuganglich sind und keine Auf-
enthaltsr&ume haben,

Gebaude fiir die Wasserwirtschaft oder fur die 6ffentliche Versorgung mit Wasser, Elektrizitét, Gas, Ol
oder Warme im Innenbereich bis 30 m?2 Grundflache und bis 5 m Hohe, im Aullenbereich bis 20 m?
Grundfl&che und bis 3 m Hohe,

Vorbauten ohne Aufenthaltsr&ume im Innenbereich bis 40 m? Brutto-Rauminhalt,
Terrasseniiberdachungen im Innenbereich bis 30 m? Grundfléche,
Balkonverglasungen sowie Balkoniberdachungen bis 30 m2 Grundfl&ache;

2. tragende und nichttragende Bauteile

a)

b)
©)
d)

€)

f)

Die Anderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebsuden der Gebaudeklassen
1und?2,

nichttragende und nichtaussteifende Bauteile innerhalb von baulichen Anlagen,
Offnungen in AuRenwanden und Déachern von Wohngebauden und Wohnungen,

Aulenwandbekleidungen einschliefdlich Malinahmen der Warmedammung, ausgenommen bei Hoch-
héusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen,

Bedachungen einschliefdlich Maltnahmen der Wérmeddmmung, ausgenommen bei Hochhéusern,
sonstige unwesentliche Anderungen an oder in Anlagen oder Einrichtungen;

3. Feuerungs- und andere Energieerzeugungsanlagen

a)

b)
©)

d)

Feuerungsanlagen sowie ortsfeste Blockhei zkraftwerke und Verbrennungsmotoren in Gebauden mit der
Mal3gabe, dass dem bevollméchtigten Bezirksschornsteinfeger mindestens zehn Tage vor Beginn der
Ausfihrung die erforderlichen technischen Angaben vorgelegt werden und er vor der Inbetriebnahme
die Brandsicherheit und die schere Abflihrung der Verbrennungsgase bescheinigt,

Warmepumpen,
Anlagen zur photovoltaischen und thermischen Solarnutzung auf oder an Geb&duden sowie eine damit

verbundene Anderung der Nutzung oder der duReren Gestalt der Gebaude; gebaudeunabhangige Anla-
gen nur bis 3 m Hohe und einer Gesamtlange biszu 9 m,

Windenergieanlagen bis 10 m Hohe;

4. Anlagen der Ver- und Entsorgung

a)
b)
©)
d)

€)

f)

Leitungen aler Art,
Abwasserbehandlungsanlagen fir héudiches Schmutzwasser,
Anlagen zur Verteilung von Wérme bei Warmwasser- und Niederdruckdampfheizungen,

bauliche Anlagen, die dem Fernmel dewesen, der ¢ffentlichen Versorgung mit Elektrizitét, Gas, Ol oder
Wérme dienen, bis 30 m? Grundfléche und 5 m Hoéhe, ausgenommen Gebaude,

bauliche Anlagen, die der Aufsicht der Wasserbehtrden unterliegen oder die Abfallentsorgungsanl agen
sind, ausgenommen Gebaude,

Be- und Entwésserungsanlagen auf land- oder forstwirtschaftlich genutzten Fléchen;



5. Masten, Antennen und &hnliche bauliche Anlagen

a)

b)

d)
€)

a)
b)
©)
d)
€)

f)

a)
b)

©)
a)
b)
©)
d)
€)

f)

a)
b)

©)

d)

Masten und Unterstiitzungen fir

- Fernsprechleitungen,

- Letungen zur Versorgung mit Elektrizitét,
- Selbahnen,

- Letungen sonstiger Verkehramittel,

- Sirenen,

- Fahnen,

- Einrichtungen der Brauchtumspflege,
Flutlichtmasten mit einer Hohe biszu 10 m,

Antennen einschliefdlich der Masten bis 10 m Hoéhe und zugehdriger Versorgungseinheiten bis 10 m3
Brutto-Rauminhalt sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet wer-
den, die damit verbundene Nutzungsanderung oder bauliche Anderung der Anlage; fir Mobilfunkanten-
nen gilt dies mit der Mal3gabe, dass deren Errichtung mindestens acht Wochen vorher der Gemeinde an-
gezeigt wird,

Signahochbauten der Landesvermessung,

Blitzschutzanl agen;

Behélter, Wasserbecken, Fahrsilos

Behdlter fur verflissigte Gase mit einem Fassungsvermdgen von weniger as 3 t, fir nicht verflissigte
Gase mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 6 m3,

Gérfutterbehélter bis 6 m Hohe und Schnitzel gruben,
Behdlter fir wassergefdhrdende Stoffe mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m3,
sonstige drucklose Behalter mit einem BruttoRauminhalt bis zu bis 50 m3 und 3 m Héhe,

Woasserbecken bis 100 m3 Beckeninhalt, im Auf3enbereich nur, wenn sie einer land- oder forstwirtschaft-
lichen Nutzung dienen,

landwirtschaftliche Fahrsilos, Kompost- und &hnliche Anlagen;

Einfriedungen, Stitzmauern

Einfriedungen im Innenbereich,

offene Einfriedungen ohne Fundamente und Sockel im AuRenbereich, die einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb dienen,

Stiitzmauern bis 2 m Hohe;

bauliche Anlagen zur Freizeitgestaltung

Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Gebdude sind, auf Camping-, Zelt- und Woche-
nendpl dtzen,

Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der zweckentsprechenden Einrichtung von
Gérten dienen, ausgenommen Gebdude und Einfriedungen,

Pergolen, im AuRenbereich jedoch nur bis 10 m? Grundfl&che,

Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-, Abenteuerspiel-, Ballspiel- und Sport-
plétzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm-und Lehrpfaden dienen, ausgenommen Gebadude und Tribi-
nen,

Sprungtiirme, Sprungschanzen und Rutschbahnen bis 10 m Hohe,
[uftgetragene Schwimmbeckentberdachungen bis 100 m2 Grundfléche im Innenbereich;

Werbeanlagen, Automaten

Werbeanlagen im Innenbereich bis 1 m? Ang chtsfléche,

Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und vergleichbaren Sonder-
gebieten an der Stétte der Leistung biszu 10 m Hohe Uber der Gel @ndeoberflache,

voribergehend angebrachte oder aufgestellte Werbeanlagen im Innenbereich an der Stétte der Leistung
oder fir zeitlich begrenzte Verangtatungen,

Automaten;



10. Vorlbergehend aufgestellte oder genutzte Anlagen

a)
b)
©)

d)

€)

f)

Gerlste,
Baustelleneinrichtungen einschliefdlich der Lagerhallen, Schutzhallen und Unterkiinfte,

Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz, der Unfallhilfe oder der Unter-
bringung Obdachloser dienen und nur voriibergehend aufgestel It werden,

Verkaufsstdnde und andere bauliche Anlagen auf Stral3enfesten, Volksfesten und Mérkten, ausgenom-
men Fiegende Bauten,

Toilettenwagen,

bauliche Anlagen, die fir hdchstens drei Monate auf genehmigten Messe- oder Ausstellungsgel énden
errichtet werden, ausgenommen Hiegende Bauten;

11. sonstige bauliche Anlagen und Teile baulicher Anlagen

12.

a)

b)
©)
d)
€)

f)
9)
h)
i)

private Verkehrsanlagen, einschliefdich Uberbriickungen und Untertunnelungen mit nicht mehr als5m
lichte Weite oder Durchmesser,

Stellplétze bis 50 m? Nutzfl&che je Grundstiick im Innenbereich,
Fahrradabstellanlagen,
Regale mit einer Hohe bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut,

selbsténdige Aufschiittungen und Abgrabungen bis 2 m Hohe oder Tiefe, im Aufenbereich nur, wenn
die Aufschiittungen und Abgrabungen nicht mehr als 500 m? Fléche haben,

Denkmale und Skul pturen sowie Grabsteine, Grabkreuze und Feldkreuze,
Brunnenanlagen,
Ausstellungs-, Abstell- und Lagerpl&tze im Innenbereich bis 100 m2 Nutzfl&che,

unbefestigte Lager- und Abstellplétze bis 500 m? Nutzfl&che, die einem land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieb dienen;

nicht aufgefiihrte Anlagen

a)
b)

sonstige untergeordnete oder unbedeutende bauliche Anlagen,
Anlagen und Einrichtungen, die mit den in den Nummern 1 bis 11 aufgefiihrten Anlagen und Einrich-
tungen vergleichbar sind.



	ERSTER TEIL – Allgemeine Vorschriften
	§ 1 Anwendungsbereich
	§ 2 Begriffe
	§ 3 Allgemeine Anforderungen

	ZWEITER TEIL – Das Grundstück und seine Bebauung
	§ 4 Bebauung der Grundstücke
	§ 5 Abstandsflächen
	§ 6 Abstandsflächen in Sonderfällen
	§ 7 Übernahme von Abständen und Abstandsflächen auf Nachbargrundstücke
	§ 8 Teilung von Grundstücken
	§ 9 Nichtüberbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze
	§ 10 Höhenlage des Grundstücks

	DRITTER TEIL – Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung
	§ 11 Gestaltung
	§ 12 Baustelle
	§ 13 Standsicherheit
	§ 14 Schutz baulicher Anlagen
	§ 15 Brandschutz
	§ 16 Verkehrssicherheit
	§ 16a Bauarten

	VIERTER TEIL – Bauprodukte
	§ 16b Allgemeine Anforderungen für die Verwendung von Bauprodukten
	§ 16c Anforderungen für die Verwendung von CE-gekennzeichneten Bauprodukten
	§ 17 Verwendbarkeitsnachweise
	§ 18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
	§ 19 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
	§ 20 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall
	§ 21 Übereinstimmungsbestätigung
	§ 22 Übereinstimmungserklärung des Herstellers
	§ 23 Zertifizierung
	§ 24 Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen
	§ 25 Besondere Sachkunde- und Sorgfaltsanforderungen

	FÜNFTER TEIL – Der Bau und seine Teile
	§ 26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
	§ 27 Anforderungen an tragende, aussteifende und raumabschließende Bauteile
	§ 28 Anforderungen an Bauteile in Rettungswegen
	§ 29 Aufzugsanlagen
	§ 30 Lüftungsanlagen
	§ 31 Leitungsanlagen
	§ 32 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung
	§ 33 Wasserversorgungs- und Wasserentsorgungsanlagen, Anlagen für Abfallstoffe und Reststoffe

	SECHSTER TEIL – Einzelne Räume, Wohnungen und besondere Anlagen
	§ 34 Aufenthaltsräume
	§ 35 Wohnungen
	§ 36 Toilettenräume und Bäder
	§ 37 Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder, Garagen
	§ 38 Sonderbauten
	§ 39 Barrierefreie Anlagen
	§ 40 Gemeinschaftsanlagen

	SIEBENTER TEIL – Am Bau Beteiligte, Baurechtsbehörden
	§ 41 Grundsatz
	§ 42 Bauherr
	§ 43 Entwurfsverfasser
	§ 44 Unternehmer
	§ 45 Bauleiter
	§ 46 Aufbau und Besetzung der Baurechtsbehörden
	§ 47 Aufgaben und Befugnisse der Baurechtsbehörden
	§ 48 Sachliche Zuständigkeit

	ACHTER TEIL – Verwaltungsverfahren, Baulasten
	§ 49 Genehmigungspflichtige Vorhaben
	§ 50 Verfahrensfreie Vorhaben
	§ 51 Kenntnisgabeverfahren
	§ 52 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
	§ 53 Bauvorlagen und Bauantrag
	§ 54 Fristen im Genehmigungsverfahren, gemeindliches Einvernehmen
	§ 55 Nachbarbeteiligung
	§ 56 Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
	§ 57 Bauvorbescheid
	§ 58 Baugenehmigung
	§ 59 Baubeginn
	§ 60 Sicherheitsleistung
	§ 61 Teilbaugenehmigung
	§ 62 Geltungsdauer der Baugenehmigung
	§ 63 Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte
	§ 64 Einstellung von Arbeiten
	§ 65 Abbruchsanordnung und Nutzungsuntersagung
	§ 66 Bauüberwachung
	§ 67 Bauabnahmen, Inbetriebnahme der Feuerungsanlagen
	§ 68 Typenprüfung
	§ 69 Fliegende Bauten
	§ 70 Zustimmungsverfahren, Vorhaben der Landesverteidigung
	§ 71 Übernahme von Baulasten
	§ 72 Baulastenverzeichnis

	NEUNTER TEIL – Rechtsvorschriften, Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und Schlussvorschriften
	§ 73 Rechtsverordnungen
	§ 73a Technische Baubestimmungen
	§ 74 Örtliche Bauvorschriften
	§ 75 Ordnungswidrigkeiten
	§ 76 Bestehende bauliche Anlagen
	§ 77 Übergangsvorschriften
	§ 78 Außerkrafttreten bisherigen Rechts
	§ 79 Inkrafttreten

	Anhang (zu § 50 Abs. 1) – Verfahrensfreie Vorhaben

